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Stand: 10/2017 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

mit dem folgenden "Informationsbogen für den Einleger" unterrichten wir Sie gemäß § 23a Abs. 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes 
über die gesetzliche Einlagensicherung. 

Außerdem sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geschützt. Nähere Infor-
mationen dazu finden Sie auf www.bankenverband.de/einlagensicherung. 

INFORMATIONSBOGEN FÜR DEN EINLEGER 

Einlagen bei der DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft 
sind geschützt durch: 

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH(1) 

Sicherungsobergrenze: 100 000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut(2) 

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut haben: Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufad-
diert“, und die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 
100.000 EUR (2) 

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren ande-
ren Personen haben: 

Die Obergrenze von 100 000 EUR gilt für jeden einzelnen Einle-
ger(3)  

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts: 7 Arbeitstage ab dem 1. Juni 2016(4) 

Währung der Erstattung: EUR 

Kontaktdaten: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 
Burgstraße 28 
10178 Berlin  
Deutschland 

Postanschrift:  
Postfach 11 04 48 
10834 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960 
E-Mail: info@edb-banken.de

Weitere Informationen: www.edb-banken.de 

Bitte beachten Sie die Fußnoten-Erläuterungen auf Seite 2
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Informationsbogen für den Einleger - Seite 2/2 

Zusätzliche Informationen (für alle oder einige der nachstehenden Punkte) 

(1) Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt. 
Im Falle einer Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen in jedem Fall bis zu 100 000 EUR erstattet.

(2) Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so
werden die Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100 000
EUR pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen
addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90 000 EUR auf einem Sparkonto und 20 000 EUR auf einem Girokonto, so
werden ihm lediglich 100 000 EUR erstattet.

(3) Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100 000 EUR für jeden Einleger.

Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer
Vereinigung oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung
der Obergrenze von 100 000 EUR allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt.

In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes sind Einlagen über 100 000 Euro hinaus gesichert. Weitere
Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter
www.edb-banken.de.

(4) Erstattung

Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 
Burgstraße 28 
10178 Berlin  
Deutschland 

Postanschrift  
Postfach 11 04 48 
10834 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960 
E-Mail: info@edb-banken.de.

Es werden Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100 000 EUR) spätestens innerhalb von 7 Arbeitstagen ab dem 1. Juni 2016 erstattet. 

Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufneh-
men, da der Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informati-
onen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de. 

Weitere wichtige Informationen 

Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte 
Einlagen geltende Ausnahmen werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut 
wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird 
das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen. 
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Datenschutzerklärung der Donner & Reuschel AG 

Stand: 05/2024

Mit den folgenden Informationen gibt die Donner & Reuschel AG 
(Bank) der betroffenen Person einen Überblick sowie Auskunft über 
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und der sich daraus 
ergebenden Datenschutzrechte. Die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten umfasst jeden Vorgang wie beispielsweise 
das Erheben, das Erfassen, die Speicherung, die Organisation, das 
Ordnen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, die 
Verknüpfung und das Löschen. Die Bank beachtet dabei die 
gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzes und verarbeitet 
personenbezogene Daten nur, soweit dies rechtlich zulässig und 
erforderlich ist.

1. Verantwortlicher der Datenverarbeitung

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung kann sich die betroffene 
Person an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten wenden:

Datenschutzbeauftragter
Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg
Email: datenschutzbeauftragter@donner-reuschel.de

2. Betroffene Person

Betroffene Person ist jede natürliche Person, deren 
personenbezogenen Daten die Bank verarbeitet. Eine betroffene 
Person tritt also grundsätzlich in Kontakt zur Bank, beispielsweise als:

- Kunde 
- Nutzer unserer Onlineangebote
- Interessent oder sonstiger Dritter
- Bevollmächtigter oder Betreuer des Kunden
- Erziehungsberechtigter des Kunden
- Wirtschaftlich Berechtigter des Kunden
- Vertragspartner des Kunden

3. Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („betroffene 
Person“ oder „Betroffener“) beziehen.

Dazu gehören insbesondere:
- Server-Log-Dateien (Browsertyp und Browserversion, 

verwendetes Betriebssystem, Referrer, URL, Hostname des 
zugreifenden Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage sowie IP-
Adresse);

- Legitimations- und Kontaktangaben (z.B. Vor- und Zuname, 
Geburtsdatum, -ort, Adresse, Staatsangehörigkeit, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer);

- Auftrags- und Umsatzdaten (z.B. Konto-, Depotnummer, IBAN, 
Ein- und Auszahlung, Überweisung);

- Finanzielle Situation (z.B. Herkunft und Wert von 
Vermögensgegenständen, Einträge in Auskunfteien, 
Bonitätsdaten, Zahlungsverhalten, Erträge, Ausgaben, 
Versicherungen, Unternehmensbeteiligungen, Angaben zu 
Immobilien);

- Sonstige soziodemographische Merkmale (z.B. Familienstand, 
Beruf, Bildung, Verwandtschaft);

- Steuerdaten (z.B. Steuernummer, Steuer-Identifikationsnummer, 
Freibeträge, steuerliche Ansässigkeit);

- Aktivitäten (z.B. Hobbys, Interessen, Mitgliedschaften)

Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), verarbeitet die Bank nur 
dann, wenn dies ausnahmsweise zulässig und geboten ist, also vor 
allem die religiöse Zugehörigkeit bei der Abführung der Kirchensteuer, 
Videoaufzeichnungen in und außerhalb der Räumlichkeiten der Bank 
aus Sicherheitsgründen, Sprachaufzeichnungen bei Telefonaten zur 
gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation sowie den Status 
politisch exponierter Personen (peP) zur Verhinderung von 
Geldwäsche.

4. Datenquellen
Die Bank verarbeitet vor allem solche Daten, die sie unmittelbar von 
der betroffenen Person aufgrund der Geschäftsbeziehung erhält und 
hierfür erforderlich sind. Daneben werden die erforderlichen Daten 
auch von Unternehmen der Signal Iduna Gruppe und 
Tochtergesellschaften der Bank, dem Bundeszentralamt für Steuern, 
der Deutschen Post, anderen Kreditinstituten und Sparkassen, dem 
Bankenverband, externen Vermögensverwaltern, Vermittlern, 
Inkassobüros, Immobilienbewertern, der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, Angehörigen (Verwandtschaft) sowie aus öffentlich 
zugänglichen Quellen, insbesondere Melderegister, 
Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handelsregister, Schufa, 
gewonnen.

5. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlagen

Die Datenverarbeitung erfolgt stets im Einklang mit den Bestimmungen 
des Datenschutzrechts, um zuvorderst die vertraglichen und 
gesetzlichen Verpflichtungen bei der Erbringung der jeweiligen 
Finanzdienstleistungen und sonstigen Bankgeschäfte zu erfüllen. Die 
Bank beachtet dabei insbesondere den Grundsatz der 
Datensparsamkeit, sodass grundsätzlich nur die für das betreffende 
Bankgeschäft konkret erforderlichen Daten verarbeitet werden. Dies 
umfasst auch Bedarfsanalysen und Produktoptimierungen im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung. 

a) Wenn die betroffene Person eine Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt (z.B. 
Weitergabe von Daten innerhalb des Konzerns), folgt die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aus Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) 
DSGVO. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die 
vor Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, der Bank 
erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt jedoch nicht 
die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten 
oder die weitere Verarbeitung, die auf einer anderen 
Rechtsgrundlage beruht.

b) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten und zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen, gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO werden 
folgende Daten beispielsweise wie folgt benötigt:

- Legitimations- und Kontaktangaben, um mit der 
betroffenen Person in Kontakt zu treten;

- Auftrags- und Umsatzdaten, um die Kontoführung zu 
vollziehen;

- Finanzielle Situation, um zu prüfen, ob und welches Produkt 
oder welche Dienstleistung angeboten werden kann (u.a. bei 
Kreditantrag oder Kauf von Finanzinstrumenten);

- sonstige soziodemographische Merkmale, um 
Bedarfsanalysen durchführen zu können;

- Steuerdaten, um im Rahmen des Steuerabzugs die 
geschuldete Steuer an das Finanzamt zu entrichten.

a) Die Datenverarbeitung beruht oftmals auf einer gesetzlichen oder 
aufsichtsrechtlichen Verpflichtung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 S. 1 
c) DSGVO. Hierzu zählen beispielsweise die gesetzlichen 
Anforderungen des Geldwäschegesetzes, der Abgabenordnung, 
des Kreditwesengesetzes und Wertpapierhandelsgesetzes sowie 
die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungen, der Europäischen Bankenaufsicht, 
der Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank. 
Die Bank benötigt die Daten insoweit unter anderem für die 
Kreditwürdigkeitsprüfung, die Identitäts- und Altersprüfung, die 
steuerrechtlichen Kontroll- und Meldepflichten, die Betrugs- und 
Geldwäscheprävention sowie die Bewertung und Steuerung von 
Risiken. 
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Datenschutzerklärung - Seite 2 von 2

b) Manche Verarbeitungssachverhalte erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 
1 S. 1 e) DSGVO aufgrund der Wahrnehmung von Aufgaben, 
die im öffentlichen Interesse liegen.

c) Soweit es aus Sicht der Bank erforderlich ist, verarbeitet sie die 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO 
auch über die eigentliche Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen hinaus zur Wahrung ihrer berechtigten 
Interessen oder der Interessen Dritter. Dies erfolgt jedoch nur 
dann, wenn diese Interessen nach Abwägung mit den 
widerstreitenden Interessen der betroffenen Person überwiegen. 
Beispiel hierfür ist die Verwendung von Test- und – in 
Ausnahmefällen – Echtdaten bei der Gewährleistung der IT-
Sicherheit für Testzwecke in den IT-Systemen der Bank, zur 
Produktentwicklung und zur Problembehebung unter Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, um die Kontinuität 
der IT-Systeme sicherzustellen. In der Regel handelt die Bank 
aufgrund eigener wirtschaftlicher Interessen.

d) Für den Ausnahmefall der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten besonderer Kategorien erfolgt dies 
gemäß Art. 9 Abs. 2 a), f), g) DSGVO. Die religiöse 
Zugehörigkeit wird grundsätzlich nur aus Gründen des 
erheblichen öffentlichen Interesses wie die Erfüllung der 
einkommenssteuerrechtlichen Pflicht zum Kirchensteuerabzug 
verarbeitet. Sprachaufzeichnungen erfolgen soweit diese von 
Gesetzes wegen vorgeschrieben sind und damit der Möglichkeit 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dienen sollen. Videoaufzeichnungen dienen 
der Abwehr und Verfolgung etwaiger strafbarer Handlungen. Die 
Verarbeitung des Status als politisch exponierte Person ist zur 
Bekämpfung von Geldwäsche ein erhebliches öffentliches 
Interesse und insoweit im Geldwäschegesetz vorgeschrieben.

6. Datenweitergabe

Innerhalb der Bank erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre 
Daten, die diese für ihre Aufgabenerfüllung benötigen. Daneben 
werden Daten innerhalb der Signal Iduna Gruppe sowie 
Tochtergesellschaften der Bank zuweilen weitergegeben, soweit dies 
von den vorgenannten Verarbeitungszwecken und Rechtsgrundlagen 
gedeckt ist.
Ferner erhalten Dienstleister und Erfüllungsgehilfen der Bank zu den 
vorgenannten Verarbeitungszwecken personenbezogene Daten, 
wenn diese das Bankgeheimnis wahren und die Datenweitergabe im 
Übrigen auf einer der oben genannten Rechtsgrundlagen beruht. Die 
Bank beauftragt Dienstleister teils zeitweise, teils langfristig für 
Zahlungsverkehrsdienstleistungen, Wertpapierdienstleistungen, IT-
Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekom-
munikation, Beratung, Vertrieb, Marketing u.v.m. In allen Fällen 
erhalten die eingesetzten Dienstleister und Erfüllungsgehilfen nur die 
Daten, die für die Erbringung einzelner Aufgaben notwendig sind.

Eine Datenübermittlung an Stellen außerhalb des örtlichen 
Geltungsbereichs der DSGVO findet nur statt, soweit 
- es zur Ausführung der Aufträge der betroffenen Person 

erforderlich ist,
- es gesetzlich vorgeschrieben ist oder
- die betroffene Person eingewilligt hat. 

7. Dauer der Datenspeicherung

Die Speicherung der personenbezogenen Daten ist ein 
Verarbeitungsvorgang, der sich ebenfalls nach den jeweiligen 
vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen richtet. Sobald die 
gespeicherten Daten nicht mehr für die zugrundeliegenden 
Verarbeitungszwecke benötigt werden, werden diese zwingend 
gelöscht. In der Regel ist die Bank jedoch über das Ende der 

Vertragsbeziehung hinaus zur Aufbewahrung der personen-
bezogenen Daten aus handelsrechtlichen, steuerrechtlichen und 
anderen gesetzlichen Gründen verpflichtet. Die Frist kann bis zu 
dreißig Jahre betragen. Es wird auf die entsprechenden Gesetze 
hingewiesen, insbesondere § 257 Handelsgesetzbuch, § 147 AO, § 8 
GwG.

Soweit die Bank Daten und Unterlagen mit Personenbezug als 
Beweismittel zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigt, sieht die Bank primär nach Maßgabe der 
jeweiligen Verjährungsfristen von der Löschung ab. In Sonderfällen, 
wie beispielsweise der Auflösung eines Sparbuches ohne dessen 
Entwertung, werden die betreffenden Unterlagen und Daten aufgrund 
aktueller Rechtsprechung als Beweismittel in Abwägung der 
berechtigten Belange auch längerfristig aufbewahrt.

8. Rechte der betroffenen Person

Die betroffene Person hat vielfältige Rechte, insbesondere das Recht 
auf Auskunft seitens der Bank über die betreffenden personen-
bezogenen Daten (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), 
Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 
DSGVO), Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und Widerspruch 
gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO). Beim Auskunfts- und beim 
Löschrecht sind die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG zu 
beachten. Ferner besteht das Beschwerderecht der betroffenen Person 
bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)

9. Pflichten der betroffenen Person
Die betroffene Person ist zur Offenlegung derjenigen 
personenbezogenen Daten verpflichtet, zu deren Verarbeitung die 
Bank gesetzlich verpflichtet ist und die für die Aufnahme sowie 
Durchführung der Vertragsbeziehungen erforderlich sind. Ohne die zu 
verarbeitenden personenbezogenen Daten wird die Bank regelmäßig 
nicht in der Lage sein, einen banktypischen Vertrag mit der betroffenen 
Person zu schließen und den vertraglichen sowie gesetzlichen 
Verpflichtungen nachzukommen.

Beispielsweise sehen die geldwäscherechtlichen Vorschriften vor, dass 
die Bank ihren Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretenden 
Personen und wirtschaftlich Berechtigte vor Begründung der 
Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung einer Transaktion zu 
identifizieren hat. Ergeben sich im Laufe der Geschäftsbeziehung 
Änderungen, hat die betroffene Person diese Änderungen unverzüglich 
der Bank anzuzeigen. Anderenfalls darf die Bank die gewünschte 
Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

a) 10. Widerspruchsrecht

Das Widerspruchsrecht kann die betroffene Person gemäß Art. 21 
DSGVO gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) und f) DSGVO erfolgt, 
sowie gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 
Daten zum Zwecke der Direktwerbung geltend machen. Die betroffene 
Person kann sich an die Bank (Donner & Reuschel AG, Ballindamm 
27, 20095 Hamburg) wenden. Die Bank hat auch eine E-Mail-Adresse 
eingerichtet, die zusätzlich genutzt werden kann: 
werbewiderspruch@donner-reuschel.de

Der Widerspruch gegen die Datenverarbeitung und der Widerruf einer 
Einwilligung (vgl. Ziff. 5 a)) gelten nebeneinander. Im Falle des 
Widerspruchs werden die betreffenden personenbezogenen Daten von 
der Bank grundsätzlich nicht mehr verarbeitet. Ausnahmsweise werden 
die Daten dennoch weiterhin verarbeitet, wenn zwingende 
schutzwürdige Gründe nachgewiesen werden, die die Interessen, 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die 
Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dient
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Neue Einwilligung zur Datenverarbeitung/ -nutzung 
Stand: 10/2024 

Einwilligung in Datenverarbeitungen für eine passende Kundenansprache 
Bei uns stehen Sie mit Ihren Zielen und Wünschen im Mittelpunkt. Durch passgenaue und individuell gestaltete Informationen, 
Empfehlungen und Angebote zum richtigen Zeitpunkt und über den von Ihnen bevorzugten Kanal möchten wir Ihnen Zeit 
sparen, Komplexität reduzieren, für Sie nicht relevante Werbung vermeiden und die persönliche Nähe auch in einer zunehmend 
digitalen Welt aufrechterhalten. 

Hierzu möchten wir die Daten, die wir zu Ihrer Person erheben, wie nachfolgend beschrieben zusammenführen, analysieren 
und verwenden. Wir bitten Sie hiermit um Ihre Einwilligung dazu, die freiwillig ist und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. 

Wie und zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre Daten? 
Die von uns geplanten Datenanalysen führen wir durch, um Ihre möglichen Ziele und Bedarfe sowie die für die Ansprache 
geeigneten Formate, Kanäle und Zeitpunkte zu bestimmen. Dies betrifft vor allem Produkte und Dienstleistungen aus den 
Bereichen Girokonto & Bezahlen, Kredit & Finanzieren, Versicherung & Schützen und Immobilien & Wohnen. Zum Bereich 
Immobilien & Wohnen zählen wir auch banknahe Dienstleistungen wie z.B. Bau, Erwerb, Modernisierung und Verkauf von 
Immobilien. Weitere Bereiche sind Geldanlage & Sparen sowie Zukunft & Vorsorgen und banknahe digitale Dienstleistungen 
(z.B. Haushaltsbuch, Verwaltung mehrerer Konten über Multibanking, etc.). 

Ihre Einwilligung berechtigt uns (verpflichtet uns aber nicht), Ihre Daten zu verarbeiten, um Ihnen individualisierte Informationen, 
Empfehlungen und Angebote zu den von uns angebotenen und vermittelten Produkten (inklusive eventueller jeweiliger Vorteile) 
und Dienstleistungen (wie bspw. Veranstaltungen) aus den oben genannten Bereichen zukommen zu lassen. Hierzu speichern 
wir die Daten, werten sie aus, führen sie zu Ihrem individuellen Kundenprofil zusammen und ordnen Sie bestimmten 
Kundensegmenten zu. Wir führen die Daten auch auf Ebene Ihres Haushalts zusammen, soweit alle Ihrem Haushalt 
zugehörigen Kunden eingewilligt haben. Im Rahmen der Auswertung verwenden wir verschiedene Berechnungsregeln und 
statistische Verfahren einschließlich Selektionen, um für Sie individuell oder auf Haushaltsebene zu ermitteln, welche Produkte 
und Angebote zu Ihnen passen und Ihren möglichen Zielen, Bedarfen und unseren beiderseitigen Interessen entsprechen. Wir 
ermitteln hierzu auch, wann und auf welche Weise wir Sie hierzu am besten ansprechen können. Dabei berücksichtigen wir 
auch, welche Bedarfe typischerweise mit Ihnen vergleichbare Kundengruppen haben (sogenannte Peer-Group-Vergleiche). 
Schließlich nutzen wir Ihre Daten zur Verbesserung bestehender und Entwicklung neuer Analyseverfahren und -modelle im 
vorstehenden Sinn. Soweit möglich, verarbeiten wir Ihre Daten dabei anonymisiert. 

Welche Daten verarbeiten wir? 
Zu den vorgenannten Zwecken werten wir in regelmäßigen Intervallen die folgenden Datenarten aus: 

I. Daten aus Geschäftsbeziehung und Zusammenarbeit
Wir verarbeiten Daten, die wir aus unserer Geschäftsbeziehung und Zusammenarbeit mit Ihnen gewonnen haben. Dazu
gehören:

1. Stamm- und Kontaktdaten
wie z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand, Personenbeziehungen einschl. Haushaltsangehörige, Angaben 
zu Kindern wie deren Anzahl oder Geburtsdatum, Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, Kundenidentifikationsnummer

2. Daten zur Erwerbstätigkeit
wie z.B. Beruf, Branche, Angaben zur Selbständigkeit oder Beschäftigung, Angaben zum Arbeitgeber

3. Daten zu laufenden Konten, Depots, Debit- und Kreditkarten sowie mobilen Bezahlsystemen (wie z.B. Apple Pay)
wie z.B. Produktart, Kartennummern, Zinssatz, Limit, Saldo, kumulierte Umsatzdaten (z.B. Anzahl und Summe der Haben-/Soll-
Umsätze) sowie Daten zu Wertpapieren (Gattung wie z.B. Aktie oder Anleihe, Bestand, Performance, Transaktion, etc.) und andere 
Vermögensanlagen - jeweils soweit nicht als Zahlungsverkehrsdatum gemäß Ziff. III. unten qualifiziert

4. Daten zu Termingeldern und Einlagen
wie z.B. Produktart, Betrag, Sparrate, Zinssatz, Laufzeit

5. Daten zu Darlehens-, Kredit- oder Leasingverträgen
wie z.B. Produktart, Höhe bzw. Anfangswert, Zinssatz, Tilgung, Laufzeit, Saldo, geleistete Raten, gewährte Sicherheiten; bei
Immobilienkrediten auch Daten zur Immobilie (z.B. Objektbilder, Lagepläne) einschließlich Informationen zu Ihrer Nachhaltigkeit (z.B. 
Energieausweis)

6. Daten aus von uns für Sie vermittelten Verträgen
wie z.B. Angaben zu Depots, Versicherungen, Bausparverträgen und sonstigen Finanzdienst- und Versicherungsleistungen

7. Daten, die wir im Rahmen unseres Beratungs- und Serviceangebots online und im direkten Gespräch sowie mittels 
Kundenumfragen gewonnen haben
Hierzu zählen z. B. Ihre mitgeteilten Ziele und Wünsche, Ihre Risikotoleranz, Ihre Präferenzen (z.B. Nachhaltigkeit), Ihre 
Produktkenntnisse und -erfahrungen sowie Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen, wie z. B. Einnahmen, Ausgaben sowie 
weitere Vermögenswerte wie Sachwerte, Immobilienvermögen, Beteiligungen einschließlich den auch bei Drittanbietern bestehenden
Konten, Depots und weiteren Finanzdienstleistungs- und Versicherungs- und sonstigen Verträgen. Auch umfasst sind Informationen 
aus uns beigebrachten Unterlagen (z.B. Gehaltsnachweise, Grundbuchauszüge, etc.) sowie Informationen über Ihre Reaktion auf und 
Ihre Interaktion mit unseren Informationen, Empfehlungen und Angeboten

8. Daten, die wir im Rahmen der Kundenbeziehung selbst erstellt haben
Hierzu zählen z.B. Angaben aus Beratungsdokumentationen (wie etwa Protokollen, Kundenausdrucken, Geeignetheitserklärungen) 
und Informationen, die wir aus den vorgenannten Unterlagen und Datenarten abgeleitet haben (wie etwa Gegenstand und Dauer der
Geschäftsbeziehung oder Statistiken zu Geschäftsvorfällen wie z.B. Volumen oder Anzahl bestimmter Transaktionen pro Monat, 
Kaufkraft, Nachhaltigkeit, etc.). Auch umfasst sind Informationen, die wir durch eigene Punktebewertungsverfahren gewinnen (z.B.
sogenannte Marketing Scores, die u.a. ausdrücken, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche angebotenen Produkte in Anspruch
genommen oder gekündigt werden). Bei bestimmten Produkten, wie z.B. Krediten, beziehen wir auch Bonitätsdaten mit ein.



II. Daten von Kooperationspartnern der SIGNAL IDUNA Gruppe*, Tochtergesellschaften der Bank, weiteren
Kooperationspartnern, aus öffentlich zugänglichen Quellen und Daten von den sonstigen nachfolgend genannten
Dritten
Ferner verarbeiten wir Daten, die wir über Kooperationspartner, die SIGNAL IDUNA Gruppe*, Tochtergesellschaften der Bank,
dem Bundeszentralamt für Steuern, der Deutschen Post, anderen Kreditinstituten und Sparkassen, dem Bankenverband,
externen Vermögensverwaltern, Vermittlern, Inkassobüros, Immobilienbewertern, der Kreditanstalt für Wiederaufbau,
Angehörigen (Verwandtschaft), weiteren Kooperationspartnern, öffentlich zugänglichen Quellen insbesondere Melderegister,
Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handelsregister, Schufa und von sonstigen Dritten erhoben haben.
Dazu gehören:

1. Daten, die uns zulässigerweise von Kooperationspartnern der SIGNAL IDUNA Gruppe*, Tochtergesellschaften der Bank oder
weiteren Kooperationspartnern übermittelt worden sind
Das betrifft vor allem die oben genannten Datenarten aus der Geschäftsbeziehung und Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem
jeweiligen Kooperationspartner oder Institut (Ziffer 1. "Daten aus Geschäftsbeziehung und Zusammenarbeit"). Dazu können z. B.
Informationen zu Ihren dortigen Verträgen, wie Versicherungen, Bausparverträgen, Depots, aber auch Angaben zu 
Beratungswünschen sowie zu Ihren persönlichen und finanziellen Verhältnissen gehören. Eine solche Übermittlung findet statt, wenn
Sie bei einem Produktabschluss in die Datenübermittlung eingewilligt haben oder aber das von Ihnen gewünschte oder 
abgeschlossene Produkt eine solche Übermittlung erforderlich macht;

2. Daten, die wir zulässigerweise von Vergleichs- oder Vermittlungsportalen erhalten
Das betrifft Anfragen bei solchen Portalen (z.B. Check24, lmmoscout, Baufinex, etc.), die Sie in einem der von uns abgedeckten 
Produkt- und Dienstleistungsbereiche (s.o.) selbst stellen; umfasst sind insbesondere die dort von Ihnen angegebenen Informationen
zu Ihrem Bedarf (z.B. einer Immobilienfinanzierung, einem Konsumentenkredit, etc.);

3. Daten, die wir von Auskunfteien, Marktforschungsunternehmen oder vergleichbaren Dienstleistern (z.B. Adressanbieter) 
erhalten
Hierzu zählen aggregierte Daten zum Wohnumfeld (z.B. Bevölkerungsdichte, Kaufkraftindex, Anteil Altersgruppen, statistisches
Durchschnittseinkommen und -vermögen, Anzahl PKW-Zulassungen und vergleichbare Daten), statistische Daten aus der Konsum-
und Wirtschaftsforschung sowie Daten aus öffentlich zugänglichen Verzeichnissen, Registern und Kartendiensten (z.B. 
Handelsregister, Katasterämter).

* Konzerngesellschaften mit einer gemeinsamen Verarbeitung von Daten innerhalb der Unternehmensgruppe:

− SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.
− SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G.
− SIGNAL IDUNA Unfallversicherung a. G.
− SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
− SIGNAL IDUNA Pensionskasse AG
− SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG
− PVAG Polizeiversicherungs-Aktiengesellschaft
− ADLER Versicherung AG
− SIGNAL IDUNA Sterbekasse VVaG
− DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG

− DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
− HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
− HANSAINVEST Real Assets GmbH
− SIGNAL IDUNA Versorgungskasse e.V.
− SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
− SIGNAL IDUNA Bauspar AG
− SIGNAL IDUNA Beratungs-GmbH für betriebliche 

Altersversorgung
− SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH
− SDV - Servicepartner der Versicherungsmakler AG
− zukünftig zugehörige Unternehmen

III. Zahlungsverkehrsdaten
Wenn Sie die Checkbox unten ankreuzen, beziehen wir auch Zahlungsverkehrsdaten in unsere Datenanalysen ein. Hierzu
zählen Angaben zu Zahlungsempfängern und Zahlern und den jeweiligen Beträgen sowie Angaben aus Verwendungszwecken
(z.B. Miete, Immobilienkredit, Versicherung oder Gehalt) und daraus von uns getroffene Ableitungen (z.B. Eintritt eines
relevanten Ereignisses wie Rentenbeginn, Geburt eines Kindes oder Erhalt einer Gehaltserhöhung; oder Zuschreibung einer
bestimmten Eigenschaft z.B., als Immobilieneigentümer).

Bei der Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten können sog. besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von 
Art. 9 DSGVO (z.B. Überweisung des Mitgliedsbeitrags einer Gewerkschaft oder einer Arztrechnung) erkannt werden. Durch 
Anwendung technischer Ausschlussverfahren nehmen wir diese von der Verwendung in Datenanalysen aus. 

Soweit für Zwecke der konkreten Analyse möglich, fassen wir die Zahlungsverkehrsdaten für die Durchführung unserer 
Analysen zudem auf verschiedenen Ebenen zusammen (z.B. durch Bildung der Kategorie „Banktransaktion", die wiederum 
unterteilt ist in die Kategorien „Geldautomat, Bar, Konto und Debitkarte "). 

IV. Daten aus der Nutzung unserer digitalen Dienste
Wenn Sie die Checkbox unten ankreuzen, beziehen wir in unsere Datenanalysen auch Daten zu Ihrer Nutzung unserer digitalen
Dienste (wie z.B. Webseiten, Kunden-Portal, Online-Banking Apps, SB-Terminal, sog. Chatbots) ein, die wir rechtmäßig
erhoben haben. Hierzu zählen z. B. Informationen über Zugangswege, Endgeräte und die darauf installierten Betriebssysteme,
Datum, Uhrzeit und Ort der Nutzung, Informationen über den Erfolg unserer Werbeanzeigen (z.B. ob Sie auf eine
Werbeanzeige geklickt oder ob Sie ein beworbenes Produkt erworben haben), sowie Informationen zu gesuchten und
aufgerufenen Inhalten, auch über mehrere Nutzungsvorgänge und Endgeräte hinweg.

Auf welchem Weg erhalten Sie von uns Werbung? 
Sie bestimmen, ob und wie Sie Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen erhalten wollen. Telefonische 
Informationen, Newsletter, persönliche E- Mails, SMS oder sonstige elektronische Direktkommunikation erhalten Sie nur, wenn 
Sie dem in einer separaten Erklärung zugestimmt haben. Andernfalls informieren wir Sie ausschließlich auf dem Postweg oder 
über Online-Werbeanzeigen über unser Angebot. Sie können auch dem jederzeit widersprechen.  

An wen geben wir Ihre Daten weiter? 
Wir leiten Ihre Daten nur dann zu Zwecken der Information über Produkte und Angebote einschließlich der Beratung und 
Betreuung an Kooperationspartner der SIGNAL IDUNA Gruppe* und weitere Kooperationspartner weiter, wenn Sie dem in einer 
separaten Erklärung zugestimmt haben oder im Einzelfall eine gesetzliche Grundlage hierfür besteht. Ansonsten erfolgt eine 
Weitergabe an Dritte nicht. Das Bankgeheimnis und die Vertraulichkeit Ihrer Daten bleiben stets gewahrt. 



Was können Sie tun, wenn Sie das nicht möchten? 
Ihre Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig. Sie können diese Einwilligung auch nach Erteilung jederzeit insgesamt oder in 
Teilen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Für den Widerruf der Datenkategorien III & IV (Zahlungsverkehrsdaten & Daten 
aus der Nutzung unserer digitalen Dienste), können Sie Ihre Einwilligung auch nach Erteilung insgesamt oder mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Falls Sie die Einwilligung widerrufen oder nicht erteilen, werden wir Ihre Daten nur insoweit 
verarbeiten, als dies ohne Einwilligung gesetzlich zulässig ist und Sie nicht widersprochen haben. Wenn Sie die Einwilligung 
nicht erteilen möchten, wird dies keinerlei Auswirkungen auf das Produkt- und Dienstleistungsangebot haben, das Sie von uns 
in Anspruch nehmen können.

Ein Widerruf Ihrer Einwilligung betreffend der Datenkategorien I & II (Daten aus Geschäftsbeziehung und Zusammenarbeit & 
Daten von Kooperationspartnern) bedeutet die Beendigung der Geschäftsbeziehung, da diese Daten zwingend für die 
Durchführung dieser erforderlich sind. 
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Stand: 09/2024 

A. Allgemeine Information

1. Name und Anschrift der Bank

(1) Zentrale

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft 
Ballindamm 27, 20095 Hamburg 

Telefon: 040 30217-0 
Telefax: 040 30217-5353 

E-Mail: bankhaus@donner-reuschel.de 
Internet: www.donner-reuschel.de 

2. Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Bank

Vorstand:  Horst H. Schmidt (Sprecher),
Dr. Philips Marx, Dominic Rosowitsch 

3. Name und Anschrift des für die Bank handelnden
Vermittlers

(1) Zuständiger Vermittler

Name, Vorname Vermittler: 
Vermittlerorganisation: 
Straße, Hausnummer: 
Postleitzahl, Ort: 
Vermittlernummer: 

(2) Dienstleister

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH 
Kapstadtring 8, 22297 Hamburg 

Gesetzlich Vertretungsberechtigte: 
Geschäftsführer Dr. Peter Andres, Dr. Andrè Martens 

4. Hauptgeschäftstätigkeit der Bank

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bank- und 
Finanzgeschäften aller Art und die Durchführung der üblicher-
weise von Kreditinstituten getätigten Geschäften mit Ausnahme 
des Investment-Geschäftes. 

5. Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und  
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main 
(Internet: www.bafin.de) 

Europäische Zentralbank, 
Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main 

6. Eintragung der (Hauptniederlassung) im
Handelsregister

Amtsgericht Hamburg HR B 56 747 

7. Umsatzsteueridentifikationsnummer

DE 118898712

8. Angabe der Informations- und Vertragssprache

Die maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die

Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Ver-
trages ist Deutsch. 

9. Rechtsordnung / Gerichtsstand

Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt 
für den Vertragsabschluss und die gesamte Geschäftsverbin-
dung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches Recht. Es 
gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel. 

10. Außergerichtliche Streitschlichtung

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucher-
schlichtungsstelle „Ombudsmann der privaten Banken“
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher 
die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den 
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. 
Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen 
Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches), können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den 
Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die 
„Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwer-
den im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de ab-
rufbar ist. 

Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Briefs, Telefax 
oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesver-
band deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, 
Telefax: (030) 1663 – 3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de zu 
richten. 

11. Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen
Einlagensicherung

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverban-
des deutscher Banken e.V. angeschlossen. Der Umfang der 
durch den Einlagensicherungsfonds geschützten Verbindlichkei-
ten ist in Nr. 20 der beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen beschrieben. 

B. Informationen zur angebotenen
Bankdienstleistung

12. Leistungsmerkmale der angebotenen
Bankdienstleistungen

(1) Wesentliche Leistungsmerkmale eines Kontovertra-
ges

Die Bank richtet für den Kunden ein Konto der nachfolgenden 
Arten ein. 

– Girokonto
– Anlagekonto
– Darlehenskonto

Die Bank schreibt eingehende Zahlungen auf dem betreffenden 
Konto gut und belastet das Konto bei abgehenden Zahlungen. 
Die vom Kunden veranlassten Zahlungsvorgänge und Zah-
lungsverpflichtungen wickelt die Bank zu Lasten dieses Kontos 
ab, soweit das Konto ausreichend Guthaben oder Kredit auf-
weist. Im Einzelnen sind insbesondere folgende Dienstleistun-
gen vom Kontovertrag erfasst: 

– Kontoführung (Einrichtung, Änderungen und Löschung)
– Ein- und Auszahlungen, auch an Geldautomaten

Informationen zum Konto-, Depot- und Darlehensvertrag und 

zu den damit verbundenen Dienstleistungen für den Verbraucher 
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– Überweisungen (vgl. hierzu im Einzelnen die „Sonderbe-
dingungen für den Überweisungsverkehr“)

– Daueraufträge (Einrichtung, Änderungen, Löschung,
Durchführung)

– Lastschriftverkehr
– Einräumung eines Darlehens
– Einräumung einer Überziehungsmöglichkeit
– Übertragung von Konten
– Scheckeinlösung (vgl. hierzu im Einzelnen die „Sonderbe-

dingungen für den Scheckverkehr“)
– Bankkarten für den ec-/Maestro-Service zur Abhebung an

in- und ausländischen Geldautomaten, zur bargeldlosen
Zahlung an automatisierten Kassen im Rahmen des
electronic-cash- und des Maestro-Systems und zur Nut-
zung der Geldkarte-Funktion (vgl. hierzu im Einzelnen die
Bedingung Nr. 8 des Kundenstammvertrages sowie die
„Sonderbedingungen für girocard (Debitkarte)“)

– Kreditkarten (vgl. hierzu im Einzelnen die Bedingung Nr. 8
des Kundenstammvertrages)

(2) Wesentliche Leistungsmerkmale eines
Depotvertrages

Die Bank richtet für den Kunden ein Depot ein. Im Einzelnen sind 
insbesondere folgende Dienstleistungen vom Depotvertrag er-
fasst. 

(2.1) Verwahrung der Wertpapiere im Depot 
Die Bank verwahrt im Rahmen des Depotvertrages unmittelbar 
oder mittelbar die Wertpapiere und Wertrechte des Kunden (im 
Folgenden zusammenfassend „Wertpapiere“). Ferner erbringt
die Bank die in Nr. 13 ff. der „Sonderbedingungen für Wertpa-
piergeschäfte“ beschriebenen Dienstleistungen.

(2.2) Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren 
Der Kunde kann Wertpapiere aller Art, insbesondere verzinsli-
che Wertpapiere, Aktien, Genussscheine, Investmentanteils-
scheine, Zertifikate, Optionsscheine und sonstige Wertpapiere 
über die Bank erwerben oder veräußern: 

a) Durch Kommissionsgeschäft: Der Kunde erteilt der Bank
von Fall zu Fall den Auftrag, für Rechnung des Kunden an
einer Börse oder außerbörslich Wertpapiere zu kaufen oder
zu verkaufen. Die Bank wird sich bemühen, für Rechnung
des Kunden ein entsprechendes Ausführungsgeschäft zu
tätigen.

b) Durch Festpreisgeschäft: Für einzelne Geschäfte kann der
Kunde mit der Bank unmittelbar einen Kauf/Verkauf zu ei-
nem festen oder bestimmbaren Preis vereinbaren. 

c) Durch Zeichnung: Soweit im Rahmen einer Emission von
der Bank angeboten, kann der Kunde neue Aktien oder
sonstige zur Ausgabe angebotene Wertpapiere bei der
Bank zeichnen.

Die Einzelheiten zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren über 
die Bank werden in den Nummern 1 bis 9 der „Sonderbedingun-
gen für Wertpapiergeschäfte“ geregelt.

(2.3) Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen von 
Wertpapieren 

Die Bank weist den Kunden darauf hin, dass Wertpapierge-
schäfte wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzu-
führenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind. Insbe-
sondere sind folgende Risiken zu nennen: 
– Kursänderungsrisiko/Risiko für rückläufige Anteilspreise,
– Bonitätsrisiko (Ausfallsrisiko bzw. Insolvenzrisiko) des

Emittenten,
– Totalverlustrisiko.

Weiterhin unterliegt der Preis eines Wertpapiers den Schwan-
kungen auf dem Finanzmarkt, auf den die Bank keinen Einfluss 
hat. Wertpapiergeschäfte können daher nicht widerrufen wer-
den. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge (z. B. Zinsen 
und Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind kein Indika-
tor für künftige Erträge oder Wertsteigerungen. 

Ausführliche Informationen enthalten Sie in den folgenden Bro-
schüren: 

– Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapital-
anlagen

– Basisinformationen über Termingeschäfte
– Basisinformationen über Finanzderivate

Der Kunde sollte Wertpapiergeschäfte nur dann selbstständig 
ohne Beratung tätigen, wenn er über ausreichende Kenntnisse 
und Erfahrungen im Bereich der Wertpapiere verfügt. 

(3) Wesentliche Leistungsmerkmale eines 
Darlehensvertrages 

(3.1) Allgemein 
Durch Abschluss des Darlehensvertrags verpflichtet sich die 
Bank, dem Kunden als Darlehensnehmer ein Darlehen in Höhe 
des Darlehensnominalbetrages zu gewähren und den Nettodar-
lehensbetrag (= Auszahlungsbetrag) auf dem vereinbarten Aus-
zahlungskonto zur Verfügung zu stellen, wenn vom Kunden die 
vereinbarten Sicherheiten gestellt sind und die sonstigen im Dar-
lehensvertrag geregelten Auszahlungsvoraussetzungen vorlie-
gen. 

Der Kunde als Darlehensnehmer verpflichtet sich zur Zinszah-
lung und zur Rückzahlung des Darlehensnominalbetrages. 
Höhe und Fälligkeit der Raten ergeben sich aus dem beigefüg-
ten Darlehensantrag. Mehrere Darlehensnehmer haften als Ge-
samtschuldner; das heißt, die Bank kann nach Belieben von je-
dem Darlehensnehmer die Leistung ganz oder zu einem Teil for-
dern. 

(3.2)  Darlehensgestaltungsmöglichkeiten 
Das Darlehen wird je nach Vereinbarung zwischen Bank und 
Kunde als 

– Annuitätendarlehen: Der Kunde zahlt während der Sollzins-
festschreibung des Darlehens gleichbleibend hohe Raten,
die sowohl Sollzinsen als auch den Tilgungsanteil enthal-
ten. Da die Sollzinsen aus der jeweiligen Darlehensrest-
schuld berechnet werden, sinkt der Sollzinsanteil der Rate,
so dass der Tilgungsanteil entsprechend steigt. Bank und
Kunde können nach Auslauf der Sollzinsfestschreibung
eine neue feste Sollzinsvereinbarung treffen. Hierbei kann
sich die Rate ändern.

– Ratentilgungsdarlehen: Die Tilgung des Darlehens erfolgt
in gleichbleibenden Tilgungsbeträgen. Die Sollzinsen sind 
separat zu zahlen. Da die Sollzinsen aus der jeweiligen 
Restschuld berechnet werden, sinkt die laufende Gesamt-
belastung aus Sollzins- und Tilgungsbeiträgen während ei-
nes Sollzinsbindungszeitraumes kontinuierlich. 

– Festdarlehen: Der Kunde zahlt das Darlehen am Ende der
Laufzeit des Darlehensvertrages in einer Summe zurück.
Während der Laufzeit zahlt der Kunde an die Bank nur die
vereinbarten Sollzinsen.

– Festdarlehen gekoppelt mit der Abtretung einer Lebensver-
sicherung/eines Bausparvertrages: Der Kunde zahlt wäh-
rend der Laufzeit an die Bank nur Sollzinsen. Zudem er-
bringt er während der Laufzeit Leistungen an die Versiche-
rungsgesellschaft oder Bausparkasse. Die Rechte aus dem
Versicherungs-/Bausparvertrag sind an die Bank abgetre-
ten und dienen der Tilgung des Darlehens (siehe hierzu
auch das gesonderte Merkblatt „Chancen und Risiken bei
Tilgungsaussetzung gegen Abtretung einer Lebensversi-
cherung/Privaten Rentenversicherung“, das dem Darle-
hensantrag beigefügt ist.)

ausgereicht. Die mit dem Kunden konkret vereinbarte Art der 
Sollzinsleistungen und Tilgung ergibt sich aus dem beigefügten 
Darlehensantrag. 

(3.3) Zinsgestaltungsmöglichkeiten 
Grundsätzlich gibt es zwei Zinsvarianten: 

– Festzins bis zu einem bestimmten Tag. Dieser Sollzins
kann sich bis zum angegebenen Stichtag nicht verändern.
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Die Bank wird vor Ablauf des Sollzinsbindungszeitraumes 
neue Konditionen anbieten. 

– Variabler Sollzins (bis auf weiteres – „b. a. w.“ – geltender
Sollzins). Die Bank passt den anfänglich, b. a. w. verein-
barten Sollzinssatz unter vertraglich bestimmten Voraus-
setzungen an.

Die vereinbarte Variante und Einzelheiten zur Sollzinsanpas-
sung können dem beigefügten Darlehensantrag entnommen 
werden. 

13. Preise der Bankdienstleistungen

(1) Preise für den Konto- und Depotvertrag

Die aktuellen Preise für die von der Bank erbrachten Dienstleis-
tungen ergeben sich aus dem vom Kunden ausgewählten 
Konto- und/oder Depotmodell gemäß dem Preis- und Leistungs-
verzeichnis der Bank. Die Änderung von Zinsen und Entgelten 
während der Laufzeit des Konto- und/oder Depotvertrages er-
folgt nach Maßgabe von Nr. 12 der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. 

Das jeweils gültige Preis- und Leistungsverzeichnis kann der 
Kunde in der Geschäftsstelle der Bank oder auf den Internetsei-
ten der Bank unter http://www.donner-reuschel.de einsehen. Auf 
Wunsch wird die Bank dieses dem Kunden zusenden. 

(2) Preise für den Darlehensvertrag

Der Preis für den Darlehensvertrag ergibt sich aus den individu-
ell geschlossenen vertraglichen Vereinbarungen sowie aus den 
Vorvertraglichen Informationen zum Darlehensvertrag. 

14. Hinweis auf weitere vom Kunden selbst zu
zahlende Steuern und Kosten

Soweit im Rahmen der Kontoführung Guthabenzinsen anfallen, 
sind diese Einkünfte steuerpflichtig. Einkünfte aus Wertpapieren 
sind in der Regel steuerpflichtig. Gewinne aus dem Erwerb und 
der Veräußerung von Wertpapieren sind ebenfalls in der Regel 
steuerpflichtig.  

Abhängig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In- oder Ausland) 
können bei der Auszahlung von Erträgen oder Veräußerungser-
lösen Kapitalertrags- und/oder sonstige Steuern anfallen (z. B. 
ausländischer Quellensteuerabzug), die an die jeweilige Steuer-
behörde abgeführt werden und daher den an den Kunden zu 
zahlenden Betrag mindern. Bei Fragen sollte sich der Kunde an 
die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen Steuerberater 
wenden. Dies gilt insbesondere, wenn er im Ausland steuer-
pflichtig ist. 

Eigene Kosten (z.B. für Ferngespräche, Porti) hat der Kunde 
selbst zu tragen.  

Kosten, die beim Kunden als Darlehensnehmer selbst anfallen 
(z. B. Notar- und Grundbuchkosten, Ferngespräche und Porti) 
hat er selbst zu tragen. 

15. Leistungsvorbehalt der Bank

Bei Fremdwährungskonten gilt der in Nr. 10 Abs. 3 der beigefüg-
ten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen” genannte Vorbehalt.

16. Zahlung und Erfüllung des Vertrages

(1) Beginn und Ausführung des Kontovertrages

Die Bank eröffnet dem Kunden unmittelbar nach Vertragsab-
schluss ein Konto. Somit erfüllt sie den Kontovertrag vor Ablauf 
der Widerrufsfrist. 

(1.1) Zahlung der Entgelte durch den Kunden 
Die anfallenden Entgelte (und Sollzinsen) ergeben sich aus dem 

jeweiligen Vertrag sowie den dazugehörigen Konditionen und 
werden auf dem in laufender Rechnung geführten Konto (Kon-
tokorrentkonto) wie folgt belastet: 

– Monatliches Kontoführungsentgelt zum Quartalsende
– Transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung

der Transaktion
– Sollzinsen zum Fälligkeitsdatum

(1.2) Kontoführung 
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Kontovertrag 
durch Verbuchung der Gutschriften und Belastungen (z. B. aus 
Überweisungen, Lastschriften, Ein- und Auszahlungen, Bank-
entgelte) auf dem in laufender Rechnung geführten Konto (Kon-
tokorrentkonto). 

Beim Kontokorrentkonto werden die jeweiligen Buchungspositi-
onen zum Ende der vereinbarten Rechnungsperiode miteinan-
der verrechnet und das Ergebnis (Saldo) dem Kunden als Rech-
nungsabschluss mitgeteilt. Alle von der Bank vorgenommenen 
Buchungen werden auf dem Kontoauszug mit Angabe des Bu-
chungsdatums, des Betrages, einer kurzen Erläuterung über die 
Art des Geschäftes sowie der Valuta (Wertstellung) aufgelistet. 
Kontoauszüge werden in der jeweils vereinbarten Form (z. B. 
Postversand) übermittelt. 

(1.3) Einzahlungen / Zahlungseingänge 
Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die 
Bank dem Konto gut. 

(1.4) Auszahlung 
Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung durch Auszah-
lung am Schalter oder an den Geldausgabeautomaten. 

(1.5) Überweisung 
Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese mit Gutschrift 
auf dem Konto des Begünstigten und Übermittlung der Angaben 
zur Person des Überweisenden und des angegebenen Verwen-
dungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifenden Überwei-
sung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Kreditinstituts 
des Begünstigten und Übermittlung der Angaben zur Person des 
Überweisenden und des angegebenen Verwendungszwecks er-
füllt. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus den „Sonder-
bedingungen für den Überweisungsverkehr“. 

(1.6) Lastschrift 
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem 
die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsemp-
fänger angegeben wird. Mit dem SEPA-Basislastschrift-
verfahren kann der Kunde über die Bank an den Zahlungsemp-
fänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitli-
chen Euro-Zahlungsverkehrsraums bewirken. SEPA-
Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Ge-
schäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer
Vornahme rückgängig gemacht wird. Die weiteren Einzelheiten 
ergeben sich aus den „Sonderbedingungen für Zahlungen mit-
tels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren“. 

(1.7) Scheckeinlösung 
Auf die Bank gezogene Schecks sind eingelöst, wenn die Belas-
tungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach 
ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Barschecks sind be-
reits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind 
auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine 
„Bezahlt-Meldung“ absendet. 

Schecks, die über eine Abrechnungsstelle einer Landeszentral-
bank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem 
von der Landeszentralbank festgesetztem Zeitpunkt an die Ab-
rechnungsstelle zurückgegeben werden (vgl. Nr. 9 Abs. 2 der 
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Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Im Übrigen gelten die 
„Sonderbedingungen für den Scheckverkehr.“

(1.8)  Kartenzahlung 
Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank 
durch Zahlung an den Händler als Akzeptanten der Kartenzah-
lung. Die Nutzung von Zahlungskarten ist in den „Sonderbedin-
gungen für girocard (Debitkarte)“ geregelt. 

(2.) Beginn der Ausführung des Depotvertrages 

Die Bank eröffnet dem Kunden unmittelbar nach Vertragsab-
schluss ein Depot. Somit erfüllt sie den Depotvertrag vor Ablauf 
der Widerrufsfrist. 

(2.1) Zahlung der Entgelte durch den Kunden 
Die anfallenden Entgelte (und Sollzinsen) ergeben sich aus dem 
jeweiligen Vertrag sowie den dazugehörigen Konditionen und 
werden auf dem Referenzkonto wie folgt belastet: 

– Gebühren für Depotverwaltung jährlich per 31.12.
– Transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung

der Transaktion

(2.2) Verwahrung 
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Depotvertrag 
durch Bereitstellung und Führung des Depots. Die Dienstleistun-
gen im Rahmen der Verwahrung werden im Einzelnen in Nr.13ff. 
der „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ beschrieben.
Das dafür zu zahlende Entgelt berechnet die Bank jährlich und 
belastet dieses dem vereinbarten Konto. Die Bank erteilt dem 
Kunden jährlich einen Depotauszug. 

(2.3) Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren 
Einzelne Wertpapiergeschäfte werden wie folgt erfüllt und be-
zahlt: 

a) Kommissionsgeschäfte: Innerhalb der für den jeweiligen
(Börsen-) Markt geltenden Erfüllungsfristen, sobald ein
Ausführungsgeschäft zustande gekommen ist. Die gehan-
delten Wertpapiere werden dem Depot gutgeschrieben
(Kauf) bzw. belastet (Verkauf); entsprechend wird der zu
zahlende Betrag dem Verrechnungskonto belastet oder
gutgeschrieben.

b) Festpreisgeschäft: Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes
vereinbart ist, erfolgt die Lieferung der Wertpapiere und die
Zahlung des geschuldeten Kaufpreises im Rahmen der für
das jeweilige Wertpapier geltenden Erfüllungsfristen.

c) Zeichnung: Bei erfolgter Zuteilung werden die Wertpapiere
dem Depot gutgeschrieben und der zu zahlende Betrag
dem Verrechnungskonto belastet. Die Einzelheiten der Er-
füllung von Kommissions- und Festpreisgeschäften werden
in den Nrn. 10 bis 12 der „Sonderbedingungen für Wertpa-
piergeschäfte“ geregelt.

(3) Beginn der Ausführung des Darlehensvertrages

Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag 
mit der Auszahlung des Nettodarlehensbetrages entsprechend 
der Vereinbarung im Darlehensvertrag. 

17. Zahlung und Erfüllung durch den Kunden

Der Kunde als Darlehensnehmer hat seine finanziellen Ver-
pflichtungen aus dem Darlehensvertrag erfüllt, wenn er alle Til-
gungen und Sollzinsen in der vertraglich vereinbarten Höhe zu 
den Fälligkeitsterminen bezahlt hat. 

18. Vertragliche Kündigungsregeln

Das Kündigungsrecht erfolgt nach Maßgabe von Nr. 18 und 19 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Nr. 2.2 des Kun-
denstammvertrages. Ferner wird auf die jeweiligen Kündigungs-
regeln in den einzelnen Vertragsbedingungen hingewiesen. Es 
gelten die im Darlehensvertrag selbst bzw. in separaten Darle-
hensbedingungen genannten Regelungen. 

19. Vertragliche Mindestlaufzeit

Sofern nicht durch den jeweils abgeschlossenen Vertrag deut-
lich, gibt es keine vertragliche Mindestlaufzeit. Die Mindestlauf-
zeit für den Darlehensvertrag richtet sich nach folgenden gesetz-
lichen Kündigungsregeln: 

a) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag mit ge-
bundenem Sollzinssatz ganz oder teilweise kündigen,

1. wenn die Sollzinsbindung vor der für die Rückzahlung
bestimmten Zeit endet und keine neue Vereinbarung
über den Sollzinssatz getroffen ist, unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von einem Monat frühestens für
den Ablauf des Tages, an dem die Sollzinsbindung
endet; ist eine Anpassung des Sollzinssatzes in be-
stimmten Zeiträumen bis zu einem Jahr vereinbart, so
kann der Darlehensnehmer jeweils nur für den Ablauf
des Tages, an dem die Sollzinsbindung endet, kündi-
gen;

2. in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren nach dem
vollständigen Empfang unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten; wird nach dem Emp-
fang des Darlehens eine neue Vereinbarung über die
Zeit der Rückzahlung oder den Sollzinssatz getroffen,
so tritt der Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die Stelle
des Zeitpunkts des Empfangs.

b) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag mit
veränderlichem Zinssatz jederzeit unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen.

20. Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und
Kunde

Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen 
Bank und Kunde sind in den beiliegenden „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ der Bank beschrieben. Daneben gelten 
die beiliegenden Sonderbedingungen, die Abweichungen und/ 
oder Ergänzungen zu diesen „Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen“ enthalten:

– Sonderbedingungen für den Scheckverkehr
– Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr
– Sonderbedingungen für girocard (Debitkarte)
– Sonderbedingungen für das Online-Banking
– Sonderbedingung für die Nutzung des elektronischen Post-

faches
– Sonderbedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im

SEPA-Basislastschriftverfahren
– Sonderbedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im

SEPA-Firmenlastschriftverfahren

C. Informationen über die Besonderheiten bei
außerhalb von Geschäftsräumen geschlosse-
nen Verträgen und bei Fernabsatzgeschäften

21. Information zum Zustandekommen des Konto-
vertrages, des Depotvertrages und / oder des
Darlehensvertrages bei außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei
Fernabsatzgeschäften

Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot 
auf Abschluss des Kontovertrages, des Depotvertrages und/ 
oder des Darlehensvertrages ab, indem er das ausgefüllte und 
unterzeichnete Formular für den Antrag auf Eröffnung des Kon-
tovertrages, des Depotvertrages und/oder des Darlehensvertra-
ges an die Bank übermittelt und dieses ihr zugeht. Der Konto-
vertrag, der Depotvertrag und/oder der Darlehensvertrag kom-
men zustande, wenn die Bank dem Kunden – gegebenenfalls 
nach der erforderlichen Identitätsprüfung des Kunden – die An-
nahme des Vertrages erklärt. 
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Stand: 09/2023 

Name des Kontoanbieters: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft 

Kontobezeichnung: KlassikKonto 

Datum: 15.09.2023 

• Hiermit informieren wir Sie über die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem
Zahlungskonto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten ver-
gleichen können.

• Darüber hinaus können auch Entgelte für hier nicht aufgeführte Dienste anfallen. Umfas-
sende Informationen erhalten Sie im Preisaushang sowie Preis- und Leistungsverzeich-
nis.

• Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhältlich.

Dienst Entgelt 
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste 
Kontoführung: 

Umfasst ein Dienstleistungspaket beste-
hend aus: 
10 Freiposten für beleglose Einzel-Transakti-
onen (LS,ÜB,Scheck,Bar), 10 Freiposten für 
beleglose Sammel-Transaktionen 
(LS,ÜB,Scheck,Bar), 2 Freiposten für beleg-
hafte Einzel-Transaktionen, 2 Freiposten für 
beleghafte Sammel-Transaktionen, 30 SMS 
für TAN, 1 girocard, bei monatlichem postali-
schem Versand ein Kontoauszug, elektro-
nisch erstellte Auszüge (Online-Banking)  

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste 
werden getrennt in Rechnung gestellt. 

Kontoführungsentgelt:  
Monatlich 
Jährliche Gesamtentgelte 

7,50€ 
90,00€ 

Zahlungen (ohne Karten) 

Überweisung1 In Euro innerhalb der EWR-
Staaten 

Überweisung mit IBAN 
Beleghaft2: 1,50€ 

Beleghaft3: 5,00€ 

1 Die Entgelte werden nicht berechnet, wenn ein Auftrag fehlerhaft ausgeführt oder eine Bu-
chung korrigiert wurde 
2 Für beleghafte Auslandsüberweisungen, Scheckeinreichungen, beleghafte Euro-Eil-Über-
weisungen 
3 Für SEPA-Überweisungen (Original / Kopie), KMS-Buchungen (Rechnungen/Gutschriften) 

E
nt

ge
lti

nf
or

m
at

io
n 

- 
K

la
ss

ik
K

on
to

 

http://www.donner-reuschel.de/


Entgeltinformation - KlassikKonto – Seite 2/4 

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft  |  20095 Hamburg  |  Ballindamm 27  ||  www.donner-reuschel.de 

Beleglos4: 1,50€ 

Beleglose Eilüberweisung: 3,00€ 

Formlos/manuell5: 20,00€ 

Gutschrift einer Überweisung In Euro aus den EWR-Staaten 
Überweisung innerhalb des 

Instituts 0,00€ 

Überweisung von einem 
anderen Zahlungsdienstleister 

1,50 ‰, 
mind. 

15,00€ 
Dauerauftrag In Euro innerhalb der 

EWR-Staaten 
Einrichtung auf Wunsch des 

Kunden 0,00€ 
Änderung auf Wunsch des 

Kunden 0,00€ 
Ausführung per Überweisung 0,00€ 

Lastschrift In Euro aus den EWR-Staaten 1,50€ 

Berechtigte Ablehnung der Einlösung 
einer Lastschrift In Euro aus den EWR-Staaten 0,00€ 

Berechtigte Ablehnung der Ausführung ei-
nes Überweisungsauftrags In Euro in EWR-Staaten 5,00€ 

Karten und Bargeld 

Ausgabe einer Debitkarte 
[1. girocard] Jährliche Gesamtentgelte 0,00€ 

[Zusatzkarte girocard] Jährliche Gesamtentgelte 10,00€ 
Ausgabe einer Kreditkarte 
[ClassicCard (Mastercard oder Visa)]: 
[1. Karte] Jährliche Gesamtentgelte 30,00€ 

[Zusatzkarte] Jährliche Gesamtentgelte 10,00€ 

[Mastercard Gold oder Visa Gold]: 
[1. Karte] Jährliche Gesamtentgelte 90,00€ 

[Zusatzkarte] Jährliche Gesamtentgelte 40,00€ 

Bargeldeinzahlung  Dienst nicht verfügbar 

Bargeldauszahlung In Euro 
Am Schalter der Bank mit 

Karte 
Dienst nicht 

verfügbar 

4 Für Lastschriften, Daueraufträge, beleglose/elektronische Überweisungen, Bareinzahlun-
gen/Barauszhalungen, ausgestellte Schecks 
5 Für telefonisch oder formlos erteilte Zahlungsaufträge; Gebühr für beleghafte Überweisung 
5€ + Zuschlag manuelle Erfassung 15€ 
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Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am 
Geldautomaten 

In Euro innerhalb der EWR-
Staaten 

Mit der Debitkarte an 
eigenen Geldautomaten 

des Instituts 0,00€ 

Bei Instituten, die am 
Cashpool teilnehmen 0,00€ 

Bei Kreditinstituten, die ein 
direktes Kundenentgelt 

erheben können 
Verfügungen im 
girocard-System 0,00€ 

Verfügungen in ande-
ren Zahlungssystemen 

(Maestro/V Pay) 0,00€ 

Bei Kreditinstituten, die kein 
direktes Kundenentgelt 

erheben können 
Verfügungen an ande-
ren Zahlungssystemen 

1% 
mind. 
4,50€ 

Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte 
an fremden Geldautomaten in Fremdwäh-
rung6 
(innerhalb der EWR-Staaten) 0,00€ 

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am 
Geldautomaten  
(in Euro innerhalb der EWR-Staaten) 

2%, 
mind. 
5,11€ 

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte an 
fremden Geldautomaten in Fremdwäh-
rung6 (in Euro außerhalb der EWR-Staaten) 

2%, 
mind. 5,11€ 

zzgl. 1% 

Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung  
(in Euro innerhalb der EWR-Staaten) 

0,00€ 

Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung  
(in Euro innerhalb der EWR-Staaten) 

0,00€ 

6 Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Ent-
gelt belastet. 

http://www.donner-reuschel.de/
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Überziehungen und damit verbundene Dienste 

Eingeräumte Kontoüberziehung https://www.donner-reuschel.de/zinsrechner 

Geduldete Kontoüberziehung https://www.donner-reuschel.de/zinsrechner 

Dienstleistungspaket Entgelt 
GoldCard (Mastercard oder Visa) umfasst: 
Ausgabe einer Kreditkarte 
1 Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
1 Reise-Beistandsleistungsversicherung 
1 Reise-Gepäckversicherung 
1 Auslandsreise-Krankenversicherung 
1 Auto- und Reise-Schutzbriefversicherung 

Jährliche Gesamtentgelte 90,00€ 

Informationen über zusätzliche Dienste 

Informationen über die Entgelte bei Diensten, die über die im Dienstleistungspaket inbegrif-
fene Anzahl an Diensten hinausgehen (ohne die oben aufgeführten Entgelte)  

Dienst Entgelt 

[KlassikKonto]  
Ab der 31. SMS für TAN 
Ab dem 2. postalisch versendeten Kontoaus-
zug 

0,08€ 
Berechnung der Portokosten 

http://www.donner-reuschel.de/
Sophia Mooser
Durchstreichen

Sophia Mooser
Durchstreichen
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Stand: 09/2023 

Name des Kontoanbieters: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft 

Kontobezeichnung: KomfortKonto 

Datum: 15.09.2023 

• Hiermit informieren wir Sie über die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem
Zahlungskonto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten ver-
gleichen können.

• Darüber hinaus können auch Entgelte für hier nicht aufgeführte Dienste anfallen. Umfas-
sende Informationen erhalten Sie im Preisaushang sowie Preis- und Leistungsverzeich-
nis.

• Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhältlich.

Dienst Entgelt 
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste 
Kontoführung 

Umfasst ein Dienstleistungspaket beste-
hend aus: 
50 Freiposten für beleglose Einzel-Transakti-
onen (LS,ÜB,Scheck,Bar), 50 Freiposten für 
beleglose Sammel-Transaktionen 
(LS,ÜB,Scheck,Bar), 2 Freiposten für beleg-
hafte Einzel-Transaktionen, 2 Freiposten für 
beleghafte Sammel-Transaktionen, 30 SMS 
für TAN, 1 girocard, eine Mastercard Classic 
oder eine VisaCard Classic, bei monatlichem 
postalischem Versand ein Kontoauszug, 
elektronisch erstellte Auszüge (Online-Ban-
king) 

Kontoführungsentgelt:  
Monatlich 
Jährliche Gesamtentgelte 

12,50€ 
150,00€ 

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste 
werden getrennt in Rechnung gestellt. 

Zahlungen (ohne Karten) 

Überweisung1 In Euro innerhalb der EWR-
Staaten 

Überweisung mit IBAN 
Beleghaft2: 1,50€ 

1 Die Entgelte werden nicht berechnet, wenn ein Auftrag fehlerhaft ausgeführt oder eine Bu-
chung korrigiert wurde. 
2 Für beleghafte Auslandsüberweisungen, Scheckeinreichungen, beleghafte Euro-Eil-Über-
weisungen 
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Beleghaft3: 5,00€ 

Beleglos4: 0,35€ 

Beleglose Eilüberweisung: 3,00€ 

Formlos/manuell5: 20,00€ 

Gutschrift einer Überweisung In Euro aus den EWR-Staaten 
Überweisung innerhalb des 

Instituts 0,00€ 

Überweisung von einem 
anderen Zahlungsdienstleister 

1,50 ‰, 
mind. 

15,00€ 
Dauerauftrag In Euro innerhalb der 

EWR-Staaten 
Einrichtung auf Wunsch des 

Kunden 0,00€ 
Änderung auf Wunsch des 

Kunden 0,00€ 
Ausführung per Überweisung 0,00€ 

Lastschrift In Euro aus den EWR-Staaten 0,35€ 

Berechtigte Ablehnung der Einlösung 
einer Lastschrift In Euro aus den EWR-Staaten 0,00€ 

Berechtigte Ablehnung der Ausführung ei-
nes Überweisungsauftrags In Euro in EWR-Staaten 5,00€ 

Karten und Bargeld 

Ausgabe einer Debitkarte 
[1. girocard] Jährliche Gesamtentgelte 

´ 
0,00€ 

[Zusatzkarte girocard] Jährliche Gesamtentgelte 10,00€ 
Ausgabe einer Kreditkarte 
[ClassicCard (Mastercard oder Visa)]: 
[1. Karte] Jährliche Gesamtentgelte 0,00€ 

[Zusatzkarte] Jährliche Gesamtentgelte 10,00€ 

[Mastercard Gold oder Visa Gold]: 
[1. Karte] Jährliche Gesamtentgelte 60,00€ 

[Zusatzkarte] Jährliche Gesamtentgelte 40,00€ 

Bargeldeinzahlung Dienst nicht verfügbar 

3 Für SEPA-Überweisungen (Original / Kopie), KMS-Buchungen (Rechnungen/Gutschriften) 
4 Für Lastschriften, Daueraufträge, beleglose/elektronische Überweisungen, Bareinzahlun-
gen/Barauszhalungen, ausgestellte Schecks 
5 Gilt für telefonisch oder formlos erteilte Zahlungsaufträge; Gebühr für beleghafte Überwei-
sung 5€ + Zuschlag manuelle Erfassung 15€ 

http://www.donner-reuschel.de/
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Bargeldauszahlung  
 

In Euro  
Am Schalter der Bank mit 

Karte 

 
Dienst nicht 

verfügbar 
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am 
Geldautomaten 

In Euro innerhalb der EWR-
Staaten 

 

 Mit der Debitkarte an  
eigenen Geldautomaten  

des Instituts 
 

 
 

0,00€ 
 

 Bei Instituten, die am 
Cashpool teilnehmen  

 

 
0,00€ 

 
 Bei Kreditinstituten, die ein  

direktes Kundenentgelt  
erheben können 

 

 Verfügungen im  
girocard-System 

 

 
0,00€ 

 
 Verfügungen in ande-

ren Zahlungssystemen  
(Maestro/V Pay) 

 

 
 

0,00€ 

 Bei Kreditinstituten, die kein  
direktes Kundenentgelt  

erheben können 

 

 Verfügungen an ande-
ren Zahlungssystemen  

 

1%  
mind. 
4,50€ 

 
Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte 
an fremden Geldautomaten in Fremdwäh-
rung6 
(innerhalb der EWR-Staaten) 
 

  
 
 

0,00€ 

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am 
Geldautomaten  
(in Euro innerhalb der EWR-Staaten) 
 

 2%, 
mind. 
5,11€ 

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte an 
fremden Geldautomaten in Fremdwäh-
rung6 (in Euro außerhalb der EWR-Staaten) 

 2%, 
mind. 5,11€  

zzgl. 1% 
 

Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung  
(in Euro innerhalb der EWR-Staaten) 
 

 0,00€ 

Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung  
(in Euro innerhalb der EWR-Staaten) 

 0,00€ 

  

                                                 
6 Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Ent-
gelt belastet. 

http://www.donner-reuschel.de/
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Überziehungen und damit verbundene Dienste 

Eingeräumte Kontoüberziehung https://www.donner-reuschel.de/zinsrechner 

Geduldete Kontoüberziehung https://www.donner-reuschel.de/zinsrechner 

Dienstleistungspaket Entgelt 
GoldCard (Mastercard oder Visa) umfasst: 
Ausgabe einer Kreditkarte 
1 Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
1 Reise-Beistandsleistungsversicherung 
1 Reise-Gepäckversicherung 
1 Auslandsreise-Krankenversicherung 
1 Auto- und Reise-Schutzbriefversicherung 

Jährliche Gesamtentgelte 60,00€

Informationen über zusätzliche Dienste 

Informationen über die Entgelte bei Diensten, die über die im Dienstleistungspaket inbegrif-
fene Anzahl an Diensten hinausgehen (ohne die oben aufgeführten Entgelte)  

Dienst Entgelt 

[KomfortKonto]  
Ab der 31. SMS für TAN 
Ab dem 2. postalisch versendeten Kontoaus-
zug 

0,08€ 
Berechnung der Portokosten 

http://www.donner-reuschel.de/
Sophia Mooser
Durchstreichen

Sophia Mooser
Durchstreichen
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��7�������
�������7��,)<@,A,@<�)(.=�=(,),�?,*+<,�(.�=,$�F],$E$],(<,<,.�"->DE+A#.@)=(,.)<,$(*+<A(.(,� J��k0N/� =,$�DE+A#.@)C%.<,.$(*+<A(.(,�#.=�E.=,$,.�"->?,@,A./�=,$,.�D(,A�,)�()</�K+$,�DE+A#.@,.�)(*+,$,$�#.=�],�#,Z,$��#�ZE*+,.["$GE+$,.��(,�+(,$�Z,+$�F],$�K+$,�?,*+<,H
+<<&)H��,#$%&E[,#����3���



���������	
���	�
�����	���
����
���
���������	���������	���	������ !���	��������	" #!����	���	$�
���
���������	%�&�
	��	%'���&�(	�)*)	+,-	.�/	"��0�� �/�.�#�	���! #!�����	1��	,����	2 �3.�0�/����!3���!��	45�	����	,�4��� !������	6 7���	8�9���	:;�	����	��&�
<��
=������
�	�������	>	?.�	@���A��3B	C���	,���	���/�!# �!�	0��!��3��	C.�/�	>	��!	 .4	DEF	��0���?!	G .H��	���	0�����	I����J�������
K)	L��	��9��	M�
��	:;�	��&�
< .!�������!�	2 �3.�0��B	/��	��4�30��B	� ��/��	1��	����	@ �#	��4������!	� ���B	����	45�	N�3���>2 �3.�0��B	C���	,��	2 �3.�0�/����!3���!��	�/��	7���	*���	�����	�
����	���
����
���
���������	 ����!���	6 O���	/��	��/053!�0�	@�!� 0	�����	� �!��? �3.�0	����	����!	4��!�!��!	G?�@�	���	P��!C 0��	�/��	Q�!�3�����.�0��RB	# ��	���	QS�/3��	�.�	��!	,����	T��U���!S�/���	�����	���!���!��	@�!� 0	 .4	,����	� �!��3��#������	6 *��	V��
�&���9��	��W��	L��	X	Y=&���	���
(	��	Z�����!	���0�?�0���	@�!�S0�	?.�5�#?.4��/����	�����	�5����	,����	������ 3�	U��	[E	\����!�! 0��	0.!0����������	C��/���]̂_̀a	b̀a_ca	6 1��	� ���	/ �	d���!	?.	��4 ����B	��	,���	2 �3.�0��	�!C �B	.�/	C���	e B	C��	U��3	/����	#��!���	6 QS�/3��	#f����	����!	����	 3�	/��	 .�0�C�������	g����	h��������(	M���	L��	��	i��&�J9��	=
��	��	,�!����!	��!	����!>	�/��	���/�!# �!�	? �3���	Z�!��	Z��!S�/��	G?�@�	45�	���!���!�	� �!��R	# ��	���	\.4���3 0	U��3 �0!	C��/��	>	��	�.��	 ���	/��	! !�S��3�����	���!��	��!�A������B	/��	

ajakl̀mn_copa	q̂pjrnsan	]t̀ 	̂jja	6 u�/�v�	 w���� .����v��	 ��!	 ����!�SH�0��		\.4��!� 3!	��	/��	T.��AS������	Z����	� !	/ �	x�&�
(	��%��
��
	���	*�����=�
=	��	��'y���(	:;�	/ �	#����	�/��	#����	.� �0���������	z��5����	U��3 �0!	C��/��	/5�4��	G/���	���	���!�	��!	����!# �!�B	/ �	@ � ����.�0��	.�/	/��	�������	w��C ��.�0	U��	z�3/���	���f03���!	.�/	5���	/ �	���������	��	$�9���	����W��	��
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Glossar zu mit einem Zahlungskonto verbundenen Diensten 

Stand: 05/2018 

Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste 

Kontoführung Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden 
genutzt wird.  

Zahlungen (ohne Karten)  

Überweisung Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geld-
überweisungen von dem Konto des Kunden auf ein anderes 
Konto durch. 

Ein maßgeblicher Zahlungskontendienst im Sinne des § 2 
Abs. 6 ZKG liegt vor, wenn eine Überweisung in Euro inner-
halb der EWR-Staaten erfolgt. 

Gutschrift einer Überweisung Der Kunde erhält den Betrag einer Überweisung aus den 
EWR-Staaten auf seinem Zahlungskonto in Euro gutge-
schrieben. 

Dauerauftrag Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden re-
gelmäßig einen festen Geldbetrag vom Konto des Kunden 
auf ein anderes Konto. 

Ein maßgeblicher Zahlungskontendienst im Sinne des § 2 
Abs. 6 ZKG liegt vor, wenn die Überweisung in Euro inner-
halb der EWR-Staaten erfolgt. 

Lastschrift Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger), den 
Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom Konto des Kunden auf 
das Konto des Empfängers zu übertragen. Der Kontoanbie-
ter überträgt dann zu einem oder mehreren von Kunde und 
Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem Konto 
des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag 
kann unterschiedlich hoch sein. 

Ein maßgeblicher Zahlungskontendienst im Sinne des § 2 
Abs. 6 ZKG liegt vor, wenn der Lastschrifteinzug in Euro aus 
EWR-Staaten erfolgt. 

Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer Lastschrift Das Entgelt fällt an, wenn der Zahlungsdienstleister eine 
Lastschrift in Euro aus EWR-Staaten berechtigterweise nicht 
einlöst. 

Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungs-
auftrags 

Das Entgelt fällt an, wenn der Zahlungsdienstleister einen 
Überweisungsauftrag in Euro in EWR—Staaten berechtigter-
weise nicht ausführt. 

Karten und Bargeld 

Ausgabe einer Debitkarte Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit 
dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Betrag jeder 
Transaktion durch die Verwendung der Zahlungskarte wird 
direkt und in voller Höhe von dem Konto des Kunden abge-
bucht.  

Ausgabe einer Kreditkarte Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit 
dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Gesamtbetrag 
der Transaktionen durch die Verwendung der Zahlungskarte 
innerhalb eines vereinbarten Zeitraums wird zu einem be-
stimmten Termin in voller Höhe oder teilweise von dem 
Konto des Kunden abgebucht. In einer Kreditvereinbarung 
zwischen dem Anbieter und dem Kunden wird festgelegt, ob 
dem Kunden für die Inanspruchnahme des Kredits Zinsen 
berechnet werden. 
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Bargeldeinzahlung Der Kunde zahlt am Schalter oder am Automaten seines 
Zahlungsdienstleisters Bargeld in Euro auf sein Konto ein.  

Bargeldauszahlung Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto ab. 

Ein maßgeblicher Zahlungskontendienst im Sinne des § 2 
Abs. 6 ZKG liegt vor, wenn die Bargeldauszahlung am 
Schalter in Euro erfolgt.  

Bargeldauszahlung mit der  
Debitkarte am Geldautomaten 

Der Kunde hebt Bargeld in Euro von seinem Konto mit der 
Debitkarte an einem Geldautomaten innerhalb der EWR-
Staaten ab. 

Bargeldauszahlung mit der  
Debitkarte an fremden Geldautomaten in Fremdwährung 

Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto mit seiner Debit-
karte in Fremdwährung (nicht in Euro) an fremden Geldauto-
maten ab.  

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten Der Kunde hebt Bargeld in Euro mit der Kreditkarte an ei-
nem Geldautomaten innerhalb der EWR-Staaten ab.  

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte an fremden Geldau-
tomaten in Fremdwährung 

Der Kunde hebt Bargeld mit seiner Kreditkarte an fremden 
Geldautomaten in Fremdwährung (nicht in Euro) ab. 

Einsatz der Debitkarte zum  
Bezahlen in Fremdwährung 

Der Kunde bezahlt mit der Debitkarte an Terminals Waren o-
der Dienstleistungen in Fremdwährung (nicht in Euro). 

Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in Fremdwährung Der Kunde bezahlt mit seiner Kreditkarte Waren oder Dienst-
leistungen in Fremdwährung (nicht in Euro). 

Überziehungen und damit verbundene Dienste 

Eingeräumte Kontoüberziehung Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, 
dass der Kunde sein Konto belasten kann, auch wenn kein 
Geld mehr auf dem Konto vorhanden ist. In der Vereinba-
rung wird festgelegt, bis zu welcher Höhe das Konto in die-
sem Fall maximal noch belastet werden kann und ob dem 
Kunden Entgelte und Zinsen berechnet werden. 

Geduldete Kontoüberziehung Der Kunde überschreitet mit einer Verfügung sein Guthaben 
bzw. die ihm eingeräumte Kontoüberziehung. Die Verfügung 
wird trotzdem ausgeführt und das Zahlungskonto entspre-
chend belastet  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand 07/2025

Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen für einzelne 
Geschäftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und den 
inländischen Geschäftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben gelten für einzelne 
Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das Wertpapiergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) 
Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; 
sie werden bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrages mit dem Kunden vereinbart. Unterhält der Kunde 
auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser 
Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser ausländischen Geschäftsstellen.

(2) Änderungen
a) Änderungsangebot

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem Kunden spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das 
Online­Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

b) Annahme durch den Kunden

Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls 
im Wege der nachfolgend geregelten Zustimmungsfiktion.

c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des
Änderungsangebots (Zustimmungsfiktion), wenn
(aa) das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer 

veränderten Rechtslage wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder der 
Sonderbedingungen
– aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender Rechtsvorschriften der 

Europäischen Union, nicht mehr der Rechtslage entspricht oder
– durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird 

oder nicht mehr verwendet werden darf oder
– aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zuständigen nationalen oder internationalen 

Behörde (z. B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank) 
nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank in Einklang zu bringen ist

und

(bb) der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen abgelehnt hat.

Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen seines Schweigens hinweisen.
d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion

Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

– bei Änderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der Geschäftsbedingungen und der entsprechenden 
Regelungen in den Sonderbedingungen oder

– bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die Entgelte für Hauptleistungen betreffen, 
oder

– bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende 
Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder

– bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen, oder

– bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegenleistung erheblich zugunsten der 
Bank verschieben würden.

In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den Änderungen auf andere Weise einholen.
e) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion

Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde den von der Änderung betroffenen Vertrag 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. 
Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank den Kunden in ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft

(1) Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie 
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Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche 
Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt 
ist.

(2) Bankauskunft

Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über Kontostände, 
Sparguthaben, Depot­ oder sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von 
Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft

Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu 
erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn 
ihr eine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über 
Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich 
zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der 
gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange 
des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften

Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer 
Kunden.

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

(1) Haftungsgrundsätze

Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die 
sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen 
oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten 
Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Weitergeleitete Aufträge

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der 
weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten 
weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei anderen 
Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich 
die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3) Störung des Betriebs

Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs­ und Naturereignisse oder durch sonstige 
von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von 
hoher Hand im In­ oder Ausland) eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Verbraucher ist
Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine vom Kunden zur 
Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 
513, 491 bis 512 BGB hat.

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, 
der Bank seine erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen.
Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) 
nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder 
Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit 
befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel 
nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist oder wenn ihr dies infolge 
Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betriebe seines Handelsgewerbes 
zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei 
einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für 
öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem für die kontoführende 
Stelle zuständigen Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit 
ausüben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind.
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Kontoführung

7. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufender Rechnung)

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse

Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines 
Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen 
Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus 
der Verrechnung ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig 
getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor 
Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in Textform geltend, 
genügt die Absendung innerhalb der Sechs­Wochen­Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als 
Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der 
Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber 
beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis 
zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein 
Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die 
Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss fest und steht ihr ein 
Rückzahlungsanspruch

gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Kontobelasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der 
Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschreiben 
und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung

Über Storno­ und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten. Die Buchungen 
nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung 
durchgeführt wurde.

9. Einzugsaufträge

(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter 
dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde 
andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum 
Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass 
die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei 
der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus 
dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob 
in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks
Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten 
Bankarbeitstag1 – bei SEPA­Firmenlastschriften nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag – nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger ein­gelöst. Schecks sind auch 
schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die 
Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank 
festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten

Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder 
Währung bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten (zum Beispiel durch 
Überweisungen zu Lasten des Fremdwährungsguthabens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der 
Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb des eigenen Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein Devisentermingeschäft) ab, aus dem sie die 
Verschaffung eines Betrages in fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit durch 
Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) 
oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und solange ausgesetzt, wie die 
Bank in der Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter 
Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang 
und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem 
anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch 
Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines 
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Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eigenen Haus ausführen 
kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben Währung miteinander zu 
verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.

(4) Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis­ und 
Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden

11. Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Mitteilung von Änderungen

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen 
seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteilten 
Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, 
wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr 
Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende 
gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen

Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur 
Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und 
Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 sowie der 
Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche 
gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrags
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. 
Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank

Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot­ und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, 
Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) 
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu 
erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich 
benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der 
Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über 
Zahlungen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

12. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

(1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern

Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank gegenüber Verbrauchern erbringt, 
einschließlich der Höhe von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben 
sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft“ und aus dem „Preis­ und 
Leistungsverzeichnis“.
Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende 
Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im „Preisaushang“ oder „Preis­ und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zinsen und Entgelte.
Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des 
Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im 
„Preisaushang“ oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesen ist.
Für die Vergütung der nicht im „Preisaushang“ oder im „Preis­ und Leistungsverzeichnis“ aufgeführten Leistungen, die 
im Auftrag des Verbrauchers erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu 
erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank gegenüber Kunden, die keine 
Verbraucher sind, erbringt, ergeben sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im standardisierten 
Privatkundengeschäft“ und aus dem „Preis­ und Leistungsverzeichnis“, soweit der „Preisaushang“ und das „Preis­ und 
Leistungsverzeichnis“ übliche Bankleistungen gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind (zum Beispiel 
Geschäftskunden), ausweisen.
Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeführte Bankleistung in Anspruch nimmt und dabei keine 
abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im „Preisaushang“ oder „Preis­ und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zinsen und Entgelte.

Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen 
dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs).

(3) Nicht entgeltfähige Leistungen

Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht 
verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist 
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gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben.

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen 
Kreditvereinbarung mit dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer 
Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von 
sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden 
die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine 
angemessene Frist einräumen.

(5) Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise 
dauerhaft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Konto­ und Depotführung), werden dem Kunden spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit 
der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das 
Online­Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen 
Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines 
Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank 
mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen.

(6) Ersatz von Aufwendungen

Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für
Zahlungen

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen richten sich die 
Zinsen und die Kosten (Entgelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und 
Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Änderung von Entgelten von 
Zahlungsdiensterahmenverträgen (z. B. Girovertrag) richtet sich nach Absatz 5.

13. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten

Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung die Bestellung bankmäßiger 
Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel 
Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat 
der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (zum 
Beispiel als Bürge), so besteht für die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im 
Hinblick auf die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(2) Veränderung des Risikos

Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, 
die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch eine Besicherung fordern. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung 
der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn
– sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben oder sich zu verändern drohen oder
– sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder 
ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht der 
Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag 
angegeben sind. Übersteigt der Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder 
Verstärkung auch dann, wenn in einem vor dem 21. März 2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder in 
einem ab dem 21. März 2016 abgeschlossenen Allgemein­Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 
BGB keine oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten enthalten sind.

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt 
die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch zu 
machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht 
nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

(1) Einigung über das Pfandrecht

Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen 
erwirbt, an denen eine inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch 
erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der 
bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Ansprüche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren 
sämtlichen in­ und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den Kunden 
zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank 
übernommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld 
jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen
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bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt 
sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Aktien 
(eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt sich 
das Pfandrecht nicht auf die von der Bank selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine und nicht auf 
die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine

Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen 
Papieren gehörenden Zins­ und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln

(1) Sicherungsübereignung

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung 
Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs 
uneingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das 
Sicherungseigentum an diesen Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die 
Bank über; ein Forderungsübergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht werden (zum 
Beispiel Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).

(3) weckgebundene Einzugspapiere

Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck 
verwendet werden darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung nicht auf diese 
Papiere.

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung aller Ansprüche, die der Bank gegen den 
Kunden bei Einreichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die infolge der 
Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden 
nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie übergegangenen 
Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeit­ punkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen den 
Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten so lange geltend machen, bis der 
realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 
(Deckungsgrenze) entspricht.
(2) Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank 
auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze 
übersteigenden Betrages; sie wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des 
Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, 
Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem Pfandrecht 
unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen

Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der realisierbare Wert oder ist eine andere 
Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese maßgeblich.

17. Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der 
Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten 
Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift 
erteilen, die als Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den Voraussetzungen des 
Umsatzsteuerrechts entspricht.
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Kündigung

18. Kündigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht

Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel den 
Scheckvertrag), für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund

Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart, kann eine 
fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, 
auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung 
fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19. Kündigungsrechte der Bank

(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit 
noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen 
Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei 
der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für 
die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (zum Beispiel laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines 
Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, 
kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses 
Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung eines Verbraucherdarlehensvertrages 
vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange 
des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
– wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hat, die für die Entscheidung der 

Bank über eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank verbundene Geschäfte (zum Beispiel 
Aushändigung einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn 
der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante Informationen wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht 
hat und dies zu einem Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat oder

– wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer 
Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer 
sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – 
gefährdet ist oder

– wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 
dieser Geschäftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der 
Bankgesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf 
einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist 
wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung wegen Verzuges mit der Rückzahlung eines 
Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(5) Kündigung eines Basiskontovertrages

Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen der Bank und dem Kunden auf Grundlage des 
Zahlungskontengesetzes getroffenen Vereinbarungen und den Bestimmungen des Zahlungskontengesetzes kündigen.

(6) Abwicklung nach einer Kündigung

Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die 
Rückzahlung eines Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist 
(zum Beispiel bei der Kündigung des Scheckvertrages die Rückgabe der Scheck­ vordrucke).

Einlagensicherung

20. Schutz der Einlagen

Information über die Einlagensicherung

(1) Einlagen

Einlagen sind Guthaben, die sich im Rahmen von Bankgeschäften aus Beträgen, die auf einem Konto verblieben sind 
oder aus Zwischenpositionen ergeben und die nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen von 
der Bank zurückzuzahlen sind, wie zum Beispiel Guthaben auf Girokonten, Festgelder, Spareinlagen, Sparbriefe und 
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Namensschuldverschreibungen. Maßgeblich sind die Definitionen in § 2 Absatz 3 des Einlagensicherungsgesetzes 
(EinSiG) bzw. § 6 Absatz 1 des Statuts des innerhalb des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. bestehenden 
Einlagensicherungsfonds deutscher Banken (Einlagensicherungsfonds).

(2) Gesetzliche Einlagensicherung

Die Bank ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH als Träger der gesetzlichen Einlagensicherung 
der privaten Banken zugeordnet. Die gesetzliche Einlagensicherung schützt nach Maßgabe des EinSiG und 
vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bis zu einem Gegenwert von 100.000 Euro pro Einleger. In 
den in § 8 Absatz 2 EinSiG genannten Fällen erhöht sich dieser Betrag auf 500.000 Euro. Dazu gehören insbesondere 
Beträge, die aus Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien resultieren. Nicht 
geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unternehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler 
Gebietskörperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung entstanden 
sind und Inhaberschuldverschreibungen. Einzelheiten sind im EinSiG, insbesondere dessen § 8, geregelt.

(3) Einlagensicherungsfonds

Die Bank wirkt außerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Dieser sichert nach Maßgabe seines Statuts und 
vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bei einer inländischen Haupt­ oder Zweigniederlassung 
bzw. Zweigstelle je Gläubiger maximal bis zur folgenden Höhe (Sicherungsgrenze):
(a) (i) 5 Millionen Euro für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 

Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände und 
Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds 
genannte Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 15% der Eigenmittel der Bank im Sinne von Artikel 
72 CRR geschützt, wobei Ergänzungskapital nur bis zur Höhe von 25% des Kernkapitals im Sinne von Artikel 25 
CRR Berücksichtigung findet. Weitere Einzelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel regelt § 6 Absatz 8 
Unterabsatz (a) des Statuts des Einlagensiche­ rungsfonds.

(b) Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Millionen Euro für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von 
ihrer Laufzeit und (ii) 30 Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände 
und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des 
Einlagensicherungsfonds genannte Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmittel im 
Sinne von Unterabsatz (a) Sätze 2 und 3 geschützt.

(c) Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Million Euro für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer 
Laufzeit und (ii) 10 Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände und 
Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds 
genannte Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmittel im Sinne von Unterabsatz 
(a) Sätze 2 und 3 geschützt.

(d) Für Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesichert wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Sicherungsgrenzen weiterhin Anwendung, bis die Einlage fällig ist, prolongiert wird oder vom Kunden 
erstmals gekündigt werden kann oder auf eine ausländische Zweigniederlassung oder Zweigstellen übertragen 
wird. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2022 begründet oder prolongiert werden, gelten die jeweils neuen 
Sicherungsgrenzen ab den oben genannten Stichtagen.

Maßgebend für die Entschädigung ist die Sicherungsgrenze, die der Bank als Ergebnis der Feststellung des 
Prüfungsverbandes mitgeteilt worden ist und im Internet unter www.bankenverband.de abgerufen werden kann. Die 
Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben.
Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unternehmen, staatlichen Stellen einschließlich 
kommunaler Gebietskörperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 
entstanden sind und Inhaberschuldverschreibungen. Im Fall von Gläubigern nach Buchstaben (a) (ii), (b) (ii) und (c) (ii) 
werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten sowie Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, 
Namensschuldverschreibungen und vergleichbaren Schuldtiteln ausländischen Rechts nicht geschützt.
Für Verbindlichkeiten von Banken, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gemäß § 6 der am 18. November 2021 
im Vereinsregister eingetragenen Fassung des Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert wurden, besteht die 
Sicherung nach Maßgabe dieser Vorschrift fort. Nach dem 31. Dezember 2022 entfällt dieser Bestandsschutz, sobald 
die betreffende Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt oder anderweitig zurückgefordert werden kann oder wenn die 
Verbindlichkeit im Wege einer Einzel­ oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht oder auf eine ausländische 
Zweigniederlassung oder Zweigstelle übertragen wird.
Einzelheiten zum Schutzumfang einschließlich der Sicherungsgrenzen sind im Statut des Einlagensicherungsfonds, 
insbesondere dessen § 6, geregelt.
Das Statut wird auf Verlangen zur Verfügung gestellt und kann auch im Internet unter www.bankenverband.de 
aufgerufen werden.

Forderungsübergang und Auskunftserteilung

(4) Forderungsübergang

Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen 
Forderungen gegen die Bank in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf den 
Einlagensicherungsfonds über.

(5) Auskunftserteilung

Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

21. Beschwerde und Alternative Streitbeilegungsverfahren

Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten: 
– Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ genannte Kontaktstelle der 

Bank wenden. Die Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungsdiensteverträgen erfolgt 
dies in Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax oder E-Mail). 
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– Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle „Ombudsmann der privaten 
Banken“ (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer 
Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand 
eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, 
die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die 
„Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten Banken“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im 
Internet unter www.bankenombudsmann.de abrufbar ist. 
Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Geschäftsstelle des Ombudsmanns der 
privaten Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail: schlichtung@bdb.de, zu richten. 

– Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Verstöße der Bank 
gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) zu beschweren.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code)
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Sonderbedingungen für das Online-Banking 

Stand: 09/2019 

1. Leistungsangebot

(1) Der Kunde und dessen Bevollmächtigte können Bankge-
schäfte mittels Online-Banking in dem von der Bank an-
gebotenen Umfang abwickeln. Zudem können sie Infor-
mationen der Bank mittels Online-Banking abrufen. Des
Weiteren sind sie gemäß § 675f Absatz 3 BGB berech-
tigt, Zahlungsauslösedienste und Kontoinformations-
dienste gemäß § 1 Absätze 33 und 34 Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Darüber hinaus kön-
nen sie von ihnen ausgewählte sonstige Drittdienste nut-
zen.

(2) Kunde und Bevollmächtigte werden einheitlich als „Teil-
nehmer“, Konto und Depot einheitlich als „Konto“ be-
zeichnet, es sei denn, dies ist ausdrücklich
anders bestimmt.

(3) Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der Bank 
gesondert vereinbarten Verfügungslimite.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des
Online-Banking

(1) Der Teilnehmer kann das Online-Banking nutzen, wenn
die Bank ihn authentifiziert hat.

(2) Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert verein-
barte Verfahren, mit dessen Hilfe die Bank die Identität
des Teilnehmers oder die berechtigte Verwendung eines 
vereinbarten Zahlungsinstruments, einschließlich der
Verwendung des personalisierten Sicherheitsmerkmals
des Teilnehmers überprüfen kann..Mit den hierfür verein-
barten Authentifizierungselementen kann der Teilneh-
mer sich gegenüber der Bank als berechtigter Teilneh-
mer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe Num-
mer 3 dieser Bedingungen) sowie Aufträge erteilen
(siehe Nummer 4 dieser Bedingungen).

(3) Authentifizierungselemente sind
• Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilneh-

mer weiß (z.B. persönliche Identifikationsnummer
(PIN)),

• Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilneh-
mer besitzt (z.B. Gerät zur Erzeugung oder zum
Empfang von einmal verwendbaren Transaktions-
nummern (TAN), die den Besitz des Teilnehmers
nachweisen, wie die girocard mit TAN-Generator
oder das mobile Endgerät), oder

• Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist
(Inhärenz, z.B. Fingerabdruck als biometrisches
Merkmal des Teilnehmers).

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der 
Teilnehmer gemäß der Anforderung der Bank das Wis-
senselement, den Nachweis des Besitzelements und/o-
der den Nachweis des Seinselements an die Bank über-
mittelt. 

3. Zugang zum Online-Banking

(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking der
Bank, wenn
• er seine individuelle Teilnehmerkennung (z.B. Kon-

tonummer, Anmeldename) angibt und
• er sich unter Verwendung des oder der von der

Bank angeforderten Authentifizierungselemente(s)
ausweist und

• keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1
und 9 dieser Bedingungen) vorliegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking 
kann auf Informationen zugegriffen oder können nach 
Nummer 4 dieser Bedingungen Aufträge erteilt werden.  

(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des 

§ 1 Absatz 26 Satz 1 ZAG (z.B. zum Zweck der Ände-
rung der Anschrift des Kunden) fordert die Bank den Teil-
nehmer auf, sich unter Verwendung eines weiteren Au-
thentifizierungselements auszuweisen, wenn beim Zu-
gang zum Online-Banking nur ein Authentifizierungsele-
ment angefordert wurde. Der Name des Kontoinhabers 
und die Kontonummer sind für den vom Teilnehmer ge-
nutzten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformations-
dienst keine sensiblen Zahlungsdaten (§ 1 Absatz 26 
Satz 2 ZAG).  

4. Aufträge

4.1 Auftragserteilung  
Der Teilnehmer muss einem Auftrag (zum Beispiel Überwei-
sung) zu dessen Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf 
Anforderung hat er hierzu Authentifizierungselemente (zum Bei-
spiel Eingabe einer TAN als Nachweis des Besitzelements) zu 
verwenden.  
Die Bank bestätigt mittels Online-Banking den Eingang des Auf-
trags. 

4.2 Widerruf von Aufträgen 
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Bei-
spiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf 
von Aufträgen kann nur außerhalb des Online-Banking erfolgen, 
es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufsmöglichkeit im Online-
Banking ausdrücklich vor. 

5. Bearbeitung von Aufträgen durch die Bank

(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Ab-
wicklung der jeweiligen Auftragsart (zum Beispiel Über-
weisung) auf der Online-Banking-Seite der Bank oder im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen
Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Ar-
beitsablaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der On-
line-Banking-Seite der Bank oder im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt (Annahme-
frist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf
einen Geschäftstag gemäß Online-Banking-Seite der
Bank oder „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank,
so gilt der Auftrag als am darauf folgenden Geschäftstag 
zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem
Geschäftstag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende
Ausführungsbedingungen vorliegen:
• Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl.

Nummer 4.1 dieser Bedingungen).
• Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige

Auftragsart (zum Beispiel Wertpapierorder) liegt
vor.

• Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
• Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfü-

gungslimit ist nicht überschritten (vgl. Nummer 1
Absatz 3 dieser Bedingungen).

• Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den
für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonder-
bedingungen (zum Beispiel ausreichende Kontode-
ckung gemäß den Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, 
führt die Bank die Aufträge nach Maßgabe der Bestim-
mungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden Son-
derbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapier-
geschäft) aus. 
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(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 
Satz 1 nicht vor, wird die Bank den Auftrag nicht ausfüh-
ren. Sie wird den Teilnehmer hierüber mittels Online-
Banking eine Information zur Verfügung stellen und so-
weit möglich dabei die Gründe und die Möglichkeiten 
nennen, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt ha-
ben, berichtigt werden können. 

 
6. Information des Kunden über  
 Online-Banking-Verfügungen 
 

Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal  
monatlich über die mittels Online-Banking getätigten Verfügun-
gen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. 
 
7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers 
 

7.1  Schutz der Authentifizierungselemente 
 

(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu 
treffen, um seine Authentifizierungselemente (siehe 
Nummer 2 dieser Bedingungen) vor unbefugtem Zugriff 
zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das 
Online-Banking missbräuchlich verwendet oder in sons-
tiger Weise nicht autorisiert genutzt wird (vergleiche 
Nummer 3 und 4 dieser Bedingungen). 

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente 
hat der Teilnehmer vor allem Folgendes zu beachten:  
(a) Wissenselemente, wie z.B. die PIN, sind geheim zu 
halten; sie dürfen insbesondere  
• nicht mündlich (z.B. telefonisch oder persönlich) 

mitgeteilt werden,  
• nicht außerhalb des Online-Banking in Textform 

(z.B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter gege-
ben werden,  

• nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z.B. 
Speicherung der PIN im Klartext im Computer oder 
im mobilen Endgerät) werden und  

• nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zu-
sammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, das 
als Besitzelement (z.B. girocard mit TAN-
Generator, mobiles Endgerät, Signaturkarte) oder 
zur Prüfung des Seinselements (z.B. mobiles End-
gerät mit Anwendung für das Online-Banking und 
Fingerabdrucksensor) dient.  

(b) Besitzelemente, wie z.B. die girocard mit TAN-
Generator oder ein mobiles Endgerät, sind vor Miss-
brauch zu schützen, insbesondere  
• sind die girocard mit TAN-Generator oder die Sig-

naturkarte vor dem unbefugten Zugriff anderer Per-
sonen sicher zu verwahren,  

• ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen 
auf das mobile Endgerät des Teilnehmers (z.B. Mo-
biltelefon) nicht zugreifen können,  

• ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen 
die auf dem mobilen Endgerät (z.B. Mobiltelefon) 
befindliche Anwendung für das Online-Banking 
(z.B. Online-Banking-App, Authentifizierungs- App) 
nicht nutzen können, 

• ist die Anwendung für das Online-Banking (z.B. On-
line-Banking-App, Authentifizierungs-App) auf dem 
mobilen Endgerät des Teilnehmers zu deaktivieren, 
bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobi-
len Endgerät aufgibt (z.B. durch Verkauf oder Ent-
sorgung des Mobiltelefons),  

• dürfen die Nachweise des Besitzelements (z.B. 
TAN) nicht außerhalb des Online-Banking mündlich 
(z.B. per Telefon) oder in Textform (z.B. per E-Mail, 
Messenger-Dienst) weiter gegeben werden und  

• muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code 
zur Aktivierung des Besitzelements (z.B. Mobiltele-
fon mit Anwendung für das Online-Banking) erhal-
ten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer 
Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die 
Gefahr, dass andere Personen ihr Gerät als Besit-
zelement für das Online-Banking des Teilnehmers 
aktivieren.  

(c) Seinselemente, wie z.B. Fingerabdruck des Teilneh-
mers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Teilneh-
mers für das Online-Banking nur dann als Authentifizie-
rungselement verwendet werden, wenn auf dem mobi-
len Endgerät keine Seinselemente anderer Personen 
gespeichert sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das 
für das Online-Banking genutzt wird, Seinselemente an-
derer Personen gespeichert, ist für das Online-Banking 
das von der Bank ausgegebene Wissenselement (z.B. 
PIN) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät 
gespeicherte Seinselement. 

(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Endgerät, 
mit dem die TAN empfangen wird (zum Beispiel Mobilte-
lefon), nicht gleichzeitig für das Online-Banking genutzt 
werden.  

(4) Die für das mobile-TAN-Verfahren hinterlegte Telefon-
nummer ist zu löschen oder zu ändern, wenn der Teil-
nehmer diese Telefonnummer für das Online-Banking 
nicht mehr nutzt.  

(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 
4 darf der Teilnehmer seine Authentifizierungselemente 
gegenüber einem von ihm ausgewählten Zahlungsaus-
lösedienst und Kontoinformationsdienst sowie einem 
sonstigen Drittdienst verwenden (siehe Nummer 1 Ab-
satz 1 Sätze 3 und 4 dieser Bedingungen). Sonstige 
Drittdienste hat der Teilnehmer mit der im Verkehr erfor-
derlichen Sorgfalt auszuwählen. 

 

7.2 Sicherheitshinweise der Bank 
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Online-
Banking-Seite der Bank, insbesondere die Maßnahmen zum 
Schutz der eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), 
beachten. 
 

7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der Bank 
 angezeigten Daten 
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auf-
tragsdaten (zum Beispiel Betrag, Kontonummer des Zahlungs-
empfängers, Wertpapierkennnummer) über das gesondert ver-
einbarte Gerät des Teilnehmers an (zum Beispiel mittels mobi-
lem Endgerät, Chipkartenlesegerät mit Display). Der Teilnehmer 
ist verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der an-
gezeigten Daten mit den für den Auftrag vorgesehenen Daten 
zu prüfen. 
 
8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten 
 

8.1 Sperranzeige 
(1) Stellt der Teilnehmer  

• den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzele-
ments zur Authentifizierung (z.B. girocard mit TAN-
Generator, mobiles Endgerät, Signaturkarte) oder  

• die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige 
nicht autorisierte Nutzung eines Authentifizierungs-
elements  

fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüg-
lich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann 
eine solche Sperranzeige jederzeit auch über die geson-
dert mitgeteilten Kommunikationskanäle abgeben.  

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch ei-
nes Authentifizierungselements unverzüglich bei der Po-
lizei zur Anzeige zu bringen.  

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisier-
ten oder betrügerischen Verwendung eines seiner Au-
thentifizierungselemente, muss er ebenfalls eine Sperr-
anzeige abgeben. 

 

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder  
 fehlerhaft ausgeführte Aufträge 
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hier-
über zu unterrichten. 
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9. Nutzungssperre 
 

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers 
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbeson-
dere im Fall der Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedin-
gungen,  
• den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer 

oder  
• seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des On-

line-Banking. 
 

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank 
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teil-

nehmer sperren, wenn  
• sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus 

wichtigem Grund zu kündigen,  
• sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Si-

cherheit der Authentifizierungselemente des Teil-
nehmers dies rechtfertigen oder  

• der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer be-
trügerischen Verwendung eines Authentifizierungs-
elements besteht.  

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch 
unverzüglich nach der Sperre auf dem vereinbarten Weg 
unterrichten. Die Angabe von Gründen darf unterblei-
ben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Ver-
pflichtungen verstoßen würde. 

 
9.3 Aufhebung der Sperre 
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Au-
thentifizierungselemente austauschen, wenn die Gründe für die 
Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den 
Kunden unverzüglich. 
 

9.4 Automatische Sperre eines chip-basierten  
Besitzelements 

(1) Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, 
wenn dreimal in Folge der Nutzungscode für die elektro-
nische Signatur falsch eingegeben wird.  

(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der 
die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes erfordert, 
sperrt sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch 
eingegeben wird.  

(3) Die in Absätzen 1 und 2 genannten Besitzelemente kön-
nen dann nicht mehr für das Online-Banking genutzt 
werden. Der Teilnehmer kann sich mit der Bank in Ver-
bindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des On-
line-Banking wiederherzustellen. 

 

9.5 Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und 
Kontoinformationsdienst  

Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungs-
auslösedienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des 
Kunden verweigern, wenn objektive und gebührend nachgewie-
sene Gründe im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten 
oder betrügerischen Zugang des Kontoinformationsdienstleis-
ters oder des Zahlungsauslösedienstleisters zum Zahlungs-
konto, einschließlich der nicht autorisierten oder betrügerischen 
Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die Bank 
wird den Kunden über eine solche Zugangsverweigerung auf 
dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt 
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Verwei-
gerung des Zugangs. Die Angabe von Gründen darf unterblei-
ben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtun-
gen verstoßen würde. Sobald die Gründe für die Verweigerung 
des Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die Bank die Zugangs-
sperre auf. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich. 
 

10. Haftung 
 

10.1 Haftung der Bank bei Ausführung eines nicht au-
torisierten Auftrags und eines nicht, fehlerhaft  
oder verspätet ausgeführten Auftrags  

Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und 
einem nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag rich-
tet sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Son-
derbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft.) 
 
10.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher  

Nutzung seiner Authentifizierungselemente 
 

10.2.1 Haftung des Kunden für nicht autorisierte  
Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der 
Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegange-
nen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen 
Authentifizierungselements oder auf der sonstigen miss-
bräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungsele-
ments, haftet der Kunde für den der Bank hierdurch ent-
stehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, 
ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer ein 
Verschulden trifft.  

(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Ab-
satz 1 verpflichtet, wenn  
• es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 

Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sons-
tige missbräuchliche Verwendung des Authentifi-
zierungselements vor dem nicht autorisierten Zah-
lungsvorgang zu bemerken, oder  

• der Verlust des Authentifizierungselements durch 
einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweignie-
derlassung eines Zahlungsdienstleisters oder eine 
sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des Zahlungs-
dienstleisters ausgelagert wurden, verursacht wor-
den ist.  

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Zahlungsvorgängen und hat der Teilnehmer in betrüge-
rischer Absicht gehandelt oder seine Sorgfalts- und An-
zeigepflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich  
oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kunde abwei-
chend von den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstan-
denen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit 
des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er 
eine seiner Sorgfaltspflichten nach  
• Nummer 7.1 Absatz 2,  
• Nummer 7.1 Absatz 4,  
• Nummer 7.3 oder  
• Nummer 8.1 Absatz 1  
dieser Bedingungen verletzt hat. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde 
nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank 
vom Teilnehmer eine starke Kundenauthentifizierung im 
Sinne des § 1 Absatz 24 ZAG nicht verlangt hat. Eine 
starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere 
die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen 
Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wis-
sen, Besitz oder Sein (siehe Nummer 2 Absatz 3 dieser 
Bedingungen).  

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, 
für den das Verfügungslimit gilt, verursacht werden, be-
schränkt sich jeweils auf das vereinbarte Verfügungsli-
mit.  

(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Ab-
satz 1 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperr-
anzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen nicht ab-
geben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur 
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.  

(7) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, 
wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehan-
delt hat.  
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(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgen-
des:  
• Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht 

autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haf-
tungsgrenze von 50 Euro nach Absatz 1 und 3 hin-
aus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätz-
lich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten 
nach diesen Bedingungen verstoßen hat.  

• Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spie-
gelstrich findet keine Anwendung. 

 

10.2.2 Haftung des Kunden bei nicht autorisierten  
Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten  
(z.B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige 

Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zah-
lungsdiensten (z.B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperran-
zeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestoh-
lenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen miss-
bräuchlichen Nutzung des Authentifizierungselements und ist 
der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde 
und die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitver-
schuldens. 
 

10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige 
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten 
hat, übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-
Banking-Verfügungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, 
wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat. 
 

10.2.4 Haftungsausschluss 
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen 
und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Par-
tei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr 
nicht hätten vermieden werden können. 
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Sonderbedingungen für den Scheckverkehr

Stand: 10/2018

1. Verwendung zugelassener Scheckvordrucke,
Aushändigung gegen Empfangsbescheini-
gung

(1) Für die Ausstellung von Schecks sind nur die vom
bezogenen Institut zugelassenen Scheckvordrucke zu
verwenden; anderenfalls besteht keine
Einlösungspflicht. Überbringerschecks dürfen nur auf
Vordrucken für Überbringerschecks, Orderschecks nur
auf Vordrucken für Orderschecks ausgestellt werden.
Verwendet der Kunde eigene Scheckvordrucke, gelten
ebenfalls diese Bedingungen.

(2) Scheckvordrucke werden gegen
Empfangsbescheinigung ausgehändigt. Der Empfänger
von Scheckvordrucken hat diese bei Empfang auf
Vollständigkeit zu prüfen.

2. Sorgfaltspflichten bei Verwahrung und
Verwendung von Scheckvordrucken und
Schecks

(1) Scheckvordrucke und ausgefüllte Schecks sind mit
besonderer Sorgfalt aufzubewahren. Das
Abhandenkommen von Scheckvordrucken und Schecks
ist der Bank, möglichst der kontoführenden Stelle,
unverzüglich mitzuteilen.

(2) Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen
sowie sorgfältig zu behandeln (z. B. nicht knicken,
lochen, beschmutzen). Änderungen und Streichungen
des vorgedruckten Textes dürfen nicht vorgenommen
werden. Der Scheckbetrag ist in Ziffern und in
Buchstaben unter Angabe der Währung so
einzusetzen, dass nichts hinzugeschrieben werden
kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines
Schecks verschrieben oder ist der Scheck auf andere
Weise unbrauchbar geworden, so ist er zu vernichten.

3. Haftungsverteilung

(1) Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen
aus dem Scheckvertrag. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten, insbesondere durch eine
Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, zur Entstehung
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grund-sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Löst die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der
Ausstellung abhandengekommen sind, so kann sie das
Konto des Kunden nur belasten, wenn sie bei der
Einlösung nicht grob fahrlässig gehandelt hat.

4. Einlösung trotz mangelndem Guthaben

Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem 
Guthaben oder über einen zuvor für das Konto eingeräumten 
Kredit hinaus einzulösen. Die Buchung solcher Verfügungen auf 
dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. Die 
Bank ist berechtigt, in diesem Fall den höheren Zinssatz für 
geduldete Kontoüberziehungen zu verlangen.

5. Beachtung von Schecksperren

Der Widerruf eines ausgestellten Schecks kann nur beachtet 
werden, wenn er der kontoführenden Stelle so rechtzeitig 
zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des 
ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs möglich ist. Nach Ablauf 
der Vorlegungsfrist hat das bezogene Institut eine Schecksperre 
nur für sechs Monate, gerechnet vom Eingang des Widerrufs, 
zu beachten, später vorgelegte Schecks kann das bezogene 
Institut einlösen, sofern der Aussteller die Sperre nicht in 
Textform um weitere sechs Monate verlängert.

6. Fremdwährungsschecks

Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei 
Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“.

7. Zusätzliche Regelungen für Orderschecks

Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die 
am Einzug der von ihm begebenen Orderschecks beteiligt sind, 
für deren Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann 
gegen Vorlage der innerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegten 
und nicht bezahlten Schecks Zahlung vom Aussteller verlangen. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für nach 
Beendigung des Scheckvertrages ausgestellte Orderschecks.
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Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

1 Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung  
einschließlich des Dauerauftrags 

Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geld-
beträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde 
kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wieder-
kehrenden Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche 
Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag). 

Bei einer SEPA-Überweisung oder SEPA-Echtzeitüberweisung erfolgt 
die Zahlung in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA, siehe 
Anlage 1). Eine SEPA-Echtzeitüberweisung kann an jedem Kalender-
tag rund um die Uhr beauftragt werden und wird sofort ausgeführt.

1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zah-
lungsempfängers zu verwenden:

Zielgebiet Währung Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers

Inland Euro  – IBAN1

Grenzüberschreitend 
innerhalb des  
Europäischen  
Wirtschaftsraums2

Euro  – IBAN

Inland oder  
innerhalb des  
Europäischen 
Wirtschaftsraums

Andere  
Währung  
als Euro

 – IBAN und BIC3

oder
 – Kontonummer und BIC

Außerhalb des 
Europäischen  
Wirtschaftsraums

Euro 
oder andere  
Währung

 – IBAN und BIC 
oder

 – Kontonummer und BIC

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben 
bestimmen sich nach Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und  
Autorisierung 

(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels 
eines von der Bank zugelassenen Formulars oder in der mit der 
Bank anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per 
Online Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Num-
mer 2.1 beziehungsweise Nummern 3.1.1 und 3.2.1.  
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige 
oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu 
Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können 
Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvoll-
ständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Aus-
führung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde 
bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, 
hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmä-
ßig erteilten Überweisungen muss dies außerhalb des Formu-
lars erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende 
Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unter-
schrift oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art 
und Weise (zum Beispiel per Online-Banking-PIN/TAN). In 
dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustim-

mung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der 
Überweisung notwendigen personenbezogenen Daten des 
Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, über-
mittelt und speichert.  

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines 
einzelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungs-
frist für diesen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu 
stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsse-
lung mit.

(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungs-
auftrages an die Bank auch einen Zahlungsauslösedienst 
gemäß § 1 Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nut-
zen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn 
nicht online zugänglich.

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank 

zugeht. Das gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über 
einen Zahlungsauslösedienstleister erteilt wird. Der Zugang 
erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorge-
sehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel 
mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem 
Online-Banking-Server der Bank).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags 
nach Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der Bank 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Über-
weisungsauftrag erst am darauf folgenden Geschäftstag als 
zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangs-
vorrichtung der Bank oder im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der 
Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der 
Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauf fol-
genden Geschäftstag zugegangen.

(4) Bei einer SEPA-Echtzeitüberweisung gilt abweichend von 
Absätzen 2 und 3:

 – Ein elektronisch erteilter Auftrag kann an jedem Kalender-
tag rund um die Uhr zugehen.

 – Ein nicht elektronisch erteilter Auftrag ist zu dem Zeitpunkt 
zugegangen, an dem die Bank die Daten in ihr internes 
System eingegeben hat. Diese Eingabe beginnt so bald 
wie möglich, nachdem der Auftrag in den dafür vorgese-
henen Empfangsvorrichtungen der Bank eingegangen ist.

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags 
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank 

(siehe Nummer 1.4 Absätze 1, 2 und 4) kann der Kunde die-
sen durch Erklärung gegenüber der Bank widerrufen. Nach 
dem Zugang des Überweisungsauftrags ist vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr möglich. Nutzt der 
Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen 
Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überweisungs-
auftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der 
Bank widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstlei-
ster die Zustimmung zur Auslösung der Überweisung erteilt 
hat. 

(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Aus-
führung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 
Absatz 2), kann der Kunde die Überweisung beziehungs-
weise den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende 
des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der 

Bedingungen für den Überweisungsverkehr
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe Anlage 1.
3 
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Verantwortung mit dem Nachrichtenübermittlungssystem Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz 
in Belgien verarbeitet und an den Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsi-
cherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in 
seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und 
in den USA. Weitere Informationen und die wesentlichen Inhalte des 
Vertrags über die gemeinsame Verantwortung mit SWIFT können den 
Datenschutzhinweisen zum SWIFT-Transaktionsverarbeitungsdienst 
auf der Internetseite der Bank (Internetlink) entnommen werden.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft  
ausgeführter Überweisungen 

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu 
unter richten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsaus-
lösedienstleisters.

1.10 Entgelte und deren Änderung

1.10.1 Entgelte für Verbraucher

Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“.

Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kun-
den spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angebo-
ten werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur 
wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die 
Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinaus-
gehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem 

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

1.10.2  Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, 
die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Num-
mer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.11 Wechselkurs 
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Wäh-
rung als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kon-
towährung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen 
Überweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“.

Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Refe-
renzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrich-
tigung des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der 

-
chen Quelle.

1.12 

zu beachten.

2 Überweisungen innerhalb 
Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums4 
(EWR) in Euro oder in anderen  
EWR-Währungen5 

2.1 Erforderliche Angaben 

2.1.1 Regelangaben

Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:

 – Name des Zahlungsempfängers,

 – Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 
1.2); ist bei Überweisungen in anderen EWR-Währungen 
als Euro der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollständige 
Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zah-
lungsempfängers anzugeben,

 – Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 2),

 – Betrag,

 – Name des Kunden,

4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe Anlage 1.
5  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schwei-
zer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich 
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem recht-
zeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der 
Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund 
des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann 
der Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn 
Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung 
wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu 
verhindern oder den Überweisungsbetrag zurückzuerlangen. 
Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauf-
trags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergän-
zend der Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und 
des Zahlungsempfängers. Für die Bearbeitung eines solchen 
Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.  

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, 

wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Num-
mern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise 
(siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden 
autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur Aus-
führung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der 
Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit 
eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen). Bei einer SEPA-
Echtzeitüberweisung sind zusätzliche Ausführungsbedingun-
gen, dass das vom Kunden festgelegte Betragslimit (siehe 
Nummer 2.1.2) eingehalten ist und der Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers das SEPA-Echtzeitüberweisungs-
verfahren unterstützt.

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überwei-
sung beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die 
Überweisung ausschließlich anhand der vom Kunden ange-
gebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe 
Nummer 1.2) auszuführen. 

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monat-
lich über die Ausführung von Überweisungen auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine 
Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche 
Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. Weiter-
gehende gesetzliche Regelungen bleiben unberührt.

1.7 Ablehnung der Ausführung 
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 

Absatz 1) nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des 
Überweisungsauftrags ablehnen. Ist bei einer SEPA-Echt-
zeitüberweisung das vom Kunden festgelegte Betragslimit 
(siehe Nummer 2.1.2) nicht eingehalten, wird die Bank die 
Ausführung ablehnen. Über die Ablehnung wird die Bank den 
Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in 
Nummer 2.2.1 beziehungsweise 3.1.2 und 3.2.2 vereinbarten 
Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, 
soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglich-
keiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank 
erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto 
oder keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich 
eine Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls 
den Überweisungsbetrag wieder herausgeben. 

(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autori-
sierten Überweisungsauftrags berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die 
in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmit-
telbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Im Zusammenhang 
mit der Übermittlung können eingeschaltete Dienstleister zur Auftrags-
durchführung auch erforderliche Prüfungen der Überweisungsdaten 

Zahlungsverkehrsbetrug). Der Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, 
zu denen auch die IBAN des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur 
Verfügung stellen.

Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisun-
gen im Inland können die Überweisungsdaten auch in gemeinsamer 
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 – IBAN des Kunden,

 – und bei grenzüberschreitenden Überweisungen die Entgelt-
weisung „Entgeltteilung“ zwischen Kunde und Zahlungsemp-
fänger.

2.1.2 Besondere Bestimmungen für SEPA-Echtzeitüberweisun-
gen

Für SEPA-Echtzeitüberweisungen ermöglicht die Bank, dass der 
Kunde ein Betragslimit festlegen kann, das entweder für jeden ein-
zelnen Überweisungsauftrag oder die Betragssumme aller SEPA-
Echtzeitüberweisungsaufträge, die am selben Kalendertag ausgeführt 
werden sollen, gilt. Das Limit kann jederzeit geändert werden.

2.1.3 Empfängerüberprüfung

Bevor der Kunde einen Auftrag für eine SEPA-Überweisung oder 
SEPA-Echtzeitüberweisung autorisiert (siehe Nummer 1.3 Absatz 2), 
wird der Name des Zahlungsempfängers mit der IBAN des Zah-
lungsempfängers abgeglichen (Empfängerüberprüfung), wenn der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zur Empfängerüber-

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers aufgrund der Anga-
ben des Kunden nach Nummer 2.1.1 durchführen. Die Bank unter-
richtet den Kunden über das Ergebnis der Empfängerüberprüfung. 
Ergibt diese, dass die Daten nicht oder nahezu übereinstimmen, teilt 
die Bank mit, welche Folge eine Autorisierung des Auftrages haben 
könnte. Bei einem beleghaften Auftrag unterbleibt die Empfängerüber-
prüfung, wenn der Kunde zum Zeitpunkt des Zugangs des Auftrags 
nicht in den Geschäftsräumen der Bank anwesend ist.

Werden Name und IBAN des Zahlungsempfängers von einem Zah-
lungsauslösedienstleister und nicht vom Zahler angegeben, so ist 
gesetzlich geregelt, dass dieser Zahlungsauslösedienstleister sicher-
zustellen hat, dass die Angaben zum Zahlungsempfänger korrekt sind.

2.2 Maximale Ausführungsfrist 

2.2.1 Fristlänge

-
trag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht. Abweichend davon beträgt die maximale 
Ausführungsfrist für eine SEPA-Echtzeitüberweisung 10 Sekunden.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist 

(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs 
des Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe 
Nummer 1.4).

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der 
Überweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines 
bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde 
der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der 
Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, 
so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig verein-
barte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. 
Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der 
Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden 
Geschäftstag. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus 
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden 
abweichenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an 
dem Tag, an dem der Überweisungsbetrag in der Auftrags-
währung vorliegt.

(4) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung 
einer SEPA-Echtzeitüberweisung an einem bestimmten Tag, 
einem Zeitpunkt eines bestimmten Tags oder am Ende eines 
bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde 
der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der 
Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so 
ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte 
Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich.

(5) Bei SEPA-Echtzeitüberweisungsaufträgen von einem nicht 
auf Euro lautenden Konto des Kunden beginnt die Ausfüh-
rungsfrist erst mit dem Zeitpunkt, an dem der Überweisungs-
betrag in Euro vorliegt. Diese Währungsumrechnung erfolgt 
unmittelbar nachdem der Auftrag erteilt wurde.

2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatz-
ansprüche des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung

Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf 

den Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem 
Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den 
Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der nicht 

spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der 
Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist oder 
die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank 
einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass 
ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-

und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, 

2.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäte-
ter Ausführung einer autorisierten Überweisung

(1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der 
Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Über-
weisungsbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht 
erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto 
des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird 
eine Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslöse-

1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der 
Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen 
worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zah-
lungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlan-
gen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung 
gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Im Fall einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Über-
weisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank 
vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, 
die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto 
des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Über-

Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über 
einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die 
Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, 

der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvor-
gang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis 
unterrichten.

2.3.3 Ansprüche im Zusammenhang mit der Empfängerüber-
prüfung

(1) Autorisiert der Kunde den Auftrag, obwohl ihm die Bank bei 
der Empfängerüberprüfung gemäß Nummer 2.1.3 mitgeteilt 
hat, dass die Daten nicht oder nahezu übereinstimmen, haftet 
die Bank nicht für die Folgen dieser fehlenden Übereinstim-
mung, wenn sie die Überweisung ausschließlich anhand der 
vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers (siehe Nummer 1.2) ausführt. Dies gilt auch, 
wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers die 
Empfängerüberprüfung nicht durchgeführt hat und die Bank 
den Kunden darüber vor der Autorisierung des Auftrags infor-
miert hat.

(2) Wurde die Empfängerüberprüfung fehlerhaft durchgeführt und 
führt dies zu einer fehlerhaften Ausführung der Überweisung, 
so erstattet die Bank dem Kunden auf dessen Verlangen 
unverzüglich den überwiesenen Betrag und bringt gegebe-
nenfalls das belastete Zahlungskonto des Kunden wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne die Überweisung befunden 
hätte. Gleiches gilt, wenn der Zahlungsauslösedienstleister 
des Kunden die Empfängerüberprüfung fehlerhaft durchführt.

2.3.4 

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung 
einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht auto-
risierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von Nummern 2.3.1, 2.3.2  und 
2.3.3 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 

hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten 
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es 
sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischenge-
schalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.
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(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. 

Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

 – für nicht autorisierte Überweisungen,

 – für fehlerhafte Empfängerüberprüfungen,

 – bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 

 – für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, 
und

 – für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

2.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 
2.3.4 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolg-
ten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung 
oder bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Her-

Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

 – Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

 – Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich 
die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergelei-
teter Auftrag).

 – Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf 
den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rech-
nung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich 
hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, 
ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefah-
ren, die die Bank  besonders übernommen hat, sowie für nicht 
autorisierte Überweisungen.

2.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.3.2, 2.3.4 und 2.3.5 
ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

 – Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der 
Überweisungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen 
ist.

 – Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom 
Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. 
In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlan-
gen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags 

auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen 
mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen 
Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstat-
tung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. 
Für die Tätigkeiten der Bank nach den Sätzen 2 und 3 die-
ses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.3.1, 2.3.2 und 2.3.4 
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund 
nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder auf-
grund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlos-
sen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. 
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden 
über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unter-
richtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach 
Nummer 2.3.4 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in 
Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen 
Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände

 – auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereig-

dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht hätten vermieden werden können, oder

 –
herbeigeführt wurden.

3 Überweisungen innerhalb 
Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR)6 in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR 
(Drittstaatenwährung)7 sowie  
Überweisungen in Staaten außerhalb 
des EWR (Drittstaaten)8 

3.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in 
andere Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) in Währungen eines Staates außer-
halb des EWR (Drittstaatenwährung)

3.1.1  Erforderliche Angaben

Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Anga-
ben machen:

 – Name des Zahlungsempfängers,

 – Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 
1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC 
unbekannt, ist stattdessen der vollständige Name und die 
Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfän-
gers anzugeben,

 – Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 2),

 – Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 2),

 – Betrag,

 – Name des Kunden,

 – Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2  Ausführungsfrist

Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 

3.1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprü-
che des Kunden

3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung

Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf 

Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des 
Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu 
bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autori-
sierte Überweisung befunden hätte. 

gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag 
folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung 
nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis 
erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte 
Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des 

aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der 
Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen 

den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäte-
ter Ausführung einer autorisierten Überweisung 

(1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der 
Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Über-
weisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht 
erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto 
des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird 
eine Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslöse-

1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der 
Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen 
worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zah-
lungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 

6 Zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe Anlage 1.
7 Z. B. US-Dollar
8 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe Anlage 1).
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(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die 

Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlan-
gen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung 
gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Im Fall einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Über-
weisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank 
vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, 
die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto 
des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Über-

Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über 
einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die 
Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, 

der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvor-
gang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis 
unterrichten.

3.1.3.3 

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung 
einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht auto-
risierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 
erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 

-
bei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei 
denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischenge-
schalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

 – für nicht autorisierte Überweisungen,

 –  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 

 –  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, 
und

 –  für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4  Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten 
Bestandteile der Überweisung 

Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung 
bestehen abweichend von den Ansprüchen in Nummern 3.1.3.2 und 
3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen 

-
che nach Maßgabe folgender Regelungen:

 – Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

 – Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich 
die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergelei-
teter Auftrag).

 – Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Über-
weisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, 
die die Bank besonders übernommen hat. 

3.1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Ansprüchen in Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, 
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung 
oder bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Her-

Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

 –  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

 – Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich 

die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergelei-
teter Auftrag).

 – Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach 
auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in 
Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es 
sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden han-
delt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überwei-
sung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht 
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefah-
ren, die die Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht 
autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist 
in folgenden Fällen ausgeschlossen:

 – Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der 
Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

 – Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom 
Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die 
Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nach Satz 2 

auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen 
mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen 
Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstat-
tung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. 
Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 3 dieses Unter-
punkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund 
nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder auf-
grund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlos-
sen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. 
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden 
über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unter-
richtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach 
Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist 
in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen 
Zahlungsauslösedienstleister auslöst. 

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände

 – auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereig-

dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht hätten vermieden werden können, oder

 –
herbeigeführt wurden.

3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR 
(Drittstaaten)9

3.2.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Anga-
ben machen:

 –  Name des Zahlungsempfängers,

 –  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 
1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC 
unbekannt, ist stattdessen der vollständige Name und die 
Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfän-
gers anzugeben,

 – Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 2),

 –  Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 2),

 –  Betrag,

 – Name des Kunden,

 – Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2.2  Ausführungsfrist

(1) Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

9 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe Anlage 1).
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(2) Bei einer SEPA-Echtzeitüberweisung in einen Drittstaat der 

SEPA (siehe Anlage 1) wird die Bank den Eingang des Über-
weisungsbetrags beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers innerhalb von 10 Sekunden bewirken. Diese 
Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs 
des Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe 
Nummer 1.4). Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass 
die Ausführung einer SEPA-Echtzeitüberweisung an einem 
bestimmten Tag, einem Zeitpunkt eines bestimmten Tags oder 
am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an 
dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen 
Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, 
beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder ander-
weitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist 
maßgeblich. Bei Aufträgen von einem nicht auf Euro lauten-
den Konto des Kunden beginnt die Ausführungsfrist erst mit 
dem Zeitpunkt, an dem der Überweisungsbetrag in Euro vor-
liegt. Diese Währungsumrechnung erfolgt unmittelbar, nach-
dem der Auftrag erteilt wurde.

3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 

3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung

(1) Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben 
Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden kei-
nen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist ver-

sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden 
ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es 
sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überwei-

zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der 
Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert 
ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten 
hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte 
Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten 
des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre 

-
len, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die 
Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausge-

(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Über-
weisung resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. 
Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Überweisung

Bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
autorisierten Überweisung hat der Kunde neben etwaigen Heraus-

-
satzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

 – Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben.

 – Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die 
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten 
zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

 – Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Über-
weisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, 
die die Bank besonders übernommen hat. 

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden 
Fällen ausgeschlossen:

 – Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der 
Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

 – Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom 
Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für die 
Tätigkeiten der Bank nach Satz 2 dieses Unterpunkts 
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht 
oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn 
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die 
Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überwei-
sung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände

 – auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereig-

dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht hätten vermieden werden können, oder

 –
herbeigeführt wurden.

Anlage 1:   Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum („Single Euro Payments Area“, SEPA)
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: 

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal,  
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.

Weitere Staaten: 

Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete (Drittstaaten der SEPA)
Ålandinseln, Albanien, Andorra, Gibraltar, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Guernsey, Jersey, Insel Man, 
Moldau, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, San Marino, St. Barthélemy, St. Martin (französischer Teil), St. Pierre und Miquelon, Schweiz,  
Vatikanstadt
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Anlage 2:   Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform
Belgien BE Euro EUR

Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN

Dänemark DK Dänische Krone DKK

Estland EE Euro EUR

Finnland FI Euro EUR

Frankreich FR Euro EUR

Griechenland GR Euro EUR

Irland IE Euro EUR

Island IS Isländische Krone ISK

Italien IT Euro EUR

Japan JP Japanischer Yen JPY

Kanada CA Kanadischer Dollar CAD

Kroatien HR Euro EUR

Lettland LV Euro EUR

Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF

Litauen LT Euro EUR

Luxemburg LU Euro EUR

Malta MT Euro EUR

Niederlande NL Euro EUR

Norwegen NO Norwegische Krone NOK

Österreich AT Euro EUR

Polen PL Polnischer Zloty PLN

Portugal PT Euro EUR

Rumänien RO Rumänischer Leu RON

Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB

Schweden SE Schwedische Krone SEK

Schweiz CH Schweizer Franken CHF

Slowakei SK Euro  EUR

Slowenien SI Euro EUR

Spanien ES Euro EUR

Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK

Türkei TR Türkische Lira TRY

Ungarn HU Ungarischer Forint HUF

USA US US-Dollar USD

Vereinigtes Königreich von Großbritannien  GB Britische Pfund Sterling GBP
und Nordirland                                                                                                                              

Zypern CY Euro EUR

*Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)
Fassung: Oktober 2025

A.	 Garantierte Zahlungsformen
I.	 Geltungsbereich
Die girocard ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die Karte, soweit 
diese und die Akzeptanzstellen (z. B. Bezahlen am Terminal, Bezahlen im 
Online-Handel, Bezahlen In-App in Händleranwendungen) entsprechend 
ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste nutzen:

1	 In Verbindung mit persönlichen Authentifizierungs-
elementen (z. B. persönliche Geheimzahl „PIN“) in 
deutschen Debitkartensystemen

a)	 Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deut-
schen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeich-
net sind.

b)	 Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an Ak-
zeptanzstellen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem 
girocard-Logo gekennzeichnet sind (girocard-Akzeptanzstellen).

c)	 Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunk-
nutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten, 
sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mo-
bilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2	 In Verbindung mit persönlichen Authentifizierungs-
elementen (z. B. persönliche Geheimzahl „PIN“) in 
fremden Debitkartensystemen

a)	 Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines 
fremden Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechend ausge-
stattet ist.

b)	 Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an Ak-
zeptanzstellen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte ent-
sprechend ausgestattet ist.

c)	 Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunk-
nutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten 
eines fremden Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funk-
tion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter 
dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3	 Ohne Einsatz persönlicher Authentifizierungselemente 
(z. B. persönliche Geheimzahl „PIN“)

a)	 Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen an Akzeptanzstellen im Rahmen des deutschen girocard-Sys-
tems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, bis zu 50 Euro pro 
Bezahlvorgang, soweit an den Akzeptanzstellen für den jeweiligen kon-
taktlosen Einsatz nicht die Eingabe eines persönlichen Authentifizie-
rungselements verlangt wird.

b)	 Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen an Akzeptanzstellen im Rahmen von fremden Debitkartensyste-
men bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den Akzeptanzstellen 
für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe eines persön-
lichen Authentifizierungselements verlangt wird. Sowie zum Einsatz bei 
elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel). Die Akzeptanz der 
Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das frem-
de System geltenden Akzeptanzlogo.

c)	 Beim Einsatz an unbeaufsichtigten Akzeptanzstellen für Verkehrs-
nutzungsentgelte und Parkgebühren (z. B. Beförderungstickets und Maut-
gebühren) kann auf die Verwendung eines persönlichen Authentifizie-
rungselements verzichtet werden.

d)	 Bei Auslösung eines Zahlungsvorgangs, wenn der Zahlungsempfän-
ger auf einer zuvor vom Karteninhaber erstellten Liste seiner vertrauens-
würdigen Empfänger hinterlegt wurde. Zur Erstellung oder Änderung die-
ser Liste ist eine starke Kundenauthentifizierung notwendig.

e)	 Während der Erbringung von Zahlungsdiensten können Zusatzfunk-
tionen zur Anwendung kommen. (z. B. Online-Altersverifikation, Kunden-
bindungsprogramm).

f)	 Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit 
der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Zugangsmedium 
für Zusatzfunktionen (z. B. Online-Altersverifikation, Kundenbindungs-
programm).

g)	 Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit 
der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium 
für Zusatzanwendungen
	• der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrags 

(bankgenerierte Zusatzanwendung) oder
	• eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des 

vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrags (unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung).

4	 Aktualisierungsservice für Zahlungen im Online-
Handel

Die Bank wird zu Karten, die mit Kartendaten für den Online-Handel 
[16-stellige Primary Account Number (PAN), Kartenprüfnummer (Card Ve-
rification Value (CVV)/Card Validation Code (CVC)) und „Gültig bis“-
Datum] ausgestattet sind, über Mastercard/Visa teilnehmenden Akzep-
tanzstellen, bei welchen der Karteninhaber zuvor seine Kartendaten für 
den Online-Handel hinterlegt hat, aktualisierte Kartendaten zur Verfü-
gung stellen (Aktualisierungsservice), um z. B. Zahlungen für wiederkeh-
rende Dienstleistungen oder im Online-Handel auch nach einer Aktuali-
sierung der Kartendaten automatisch zu ermöglichen. Für Zwecke des 
Aktualisierungsservice beschränken sich die zur Verfügung zu stellenden 
Kartendaten auf die oder Teile der 16-stelligen Primary Account Number 
(PAN) und das „Gültig bis“-Datum.

II.	 Allgemeine Regeln

1	 Ausgabe der Karte
Die girocard kann als physische girocard (z. B. als Plastikkarte, passives 
Wearable) und digitale girocard (digitalisierte oder virtuelle Karte) aus-
gegeben werden.

Die digitale girocard kann dem Kunden entweder virtuell zur Speicherung 
auf einem mobilen Endgerät (Telekommunikations-, Digital- oder IT-Ge-
rät) zur Nutzung von mobilen Bezahlverfahren (nachfolgend „virtuelle gi-
rocard“ genannt) oder in Verbindung mit der physischen girocard digital 
mittels eines mobilen Endgeräts erzeugt (nachfolgend „digitalisierte gi-
rocard“) bereitgestellt werden (beide Ausprägungen nachfolgend „digi-
tale girocard“). Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kontoinhaber 
und Dritten (z. B. Endgerätehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter 
von Bezahlplattformen, bei denen digitale girocard Karten hinterlegt 
werden können) bleiben unberührt. Die vertragliche Leistung der Bank 
betrifft nicht die Funktionsfähigkeit oder den Betrieb des mobilen End-
geräts und von Bezahlplattformen wie Apps für digitale Geldbörsen (z. B. 
Wallets), bei denen die digitale girocard hinterlegt werden kann. Soweit 
sich aus dem Sinnzusammenhang nichts anderes ergibt, wird der Begriff 
„girocard“ oder „Karte“ in den vorliegenden Bedingungen als Oberbegriff 
für die physische girocard einschließlich der jeweils zugehörigen digita-
lisierten girocard Karte(n) und die virtuelle girocard verwendet und er-
fasst sie alle gleichermaßen.

Diese Sonderbedingungen gelten für beide Kartenformen gleicherma-
ßen, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes geregelt. Für digitale 
girocard Karten gelten ergänzend die „Sonderbedingungen für die 



551 490    06.25	 Seite 2 von 7	

digitale girocard (Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungs-
verfahren“.

2	 Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das Konto, zu dem sie ausgegeben wird, sowie gegebe-
nenfalls für zusätzlich vereinbarte Konten, auf die der Karteninhaber Zu-
griff hat. Sie kann nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Per-
son ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. 
Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür ver-
antwortlich, dass die an den Bevollmächtigten ausgegebene physische 
girocard an die Bank zurückgegeben oder vernichtet wird, und dass eine 
vom Bevollmächtigten auf mobilen Endgeräten gespeicherte digitale gi-
rocard auf allen mobilen Endgeräten gelöscht wird. Falls die Karte mit 
Kartendaten für den Online-Handel ausgestattet ist, ist der Kontoinha-
ber ferner verantwortlich dafür, dass diese Kartendaten des Bevollmäch-
tigten gelöscht und nicht mehr für Fernzahlungsvorgänge im Online-
Handel genutzt werden.

Die Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an 
Geldautomaten und Akzeptanzstellen elektronisch sperren. Eine Sper-
rung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in 
den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn 
das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung 
vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank 
kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit 
der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die Rückgabe der Karte nicht 
erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass weiterhin eine Nutzung der auf 
der Karte gespeicherten Zusatzanwendungen möglich ist.

3	 Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des 
jeweiligen Kontoguthabens oder eines vorher für das jeweilige Konto ein-
geräumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nut-
zungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berech-
tigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der 
Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt 
zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

4	 Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lau-
ten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kur-
ses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis”. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung 
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige 
Benachrichtigung des Kunden wirksam.

5	 Rückgabe der girocard
Die physische girocard bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht über-
tragbar. Die Karte ist nur für den auf der physischen girocard angegebe-
nen, bzw. den bei Ausgabe oder Verlängerung einer digitalen girocard 
mitgeteilten Zeitraum gültig.

Mit Aushändigung der neuen physischen girocard, spätestens aber nach 
Ablauf der Gültigkeit der physischen girocard ist die Bank berechtigt, die 
alte physische girocard zurückzuverlangen beziehungsweise die Lö-
schung der digitalen girocard auf den mobilen Endgeräten, sowie die Lö-
schung der Kartendaten für den Online-Handel zu verlangen oder selbst 
zu veranlassen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. 
durch Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrags), so hat 
der Karteninhaber die physische girocard unverzüglich an die Bank 
zurückzugeben bzw. die digitale girocard auf den mobilen Endgeräten 
sowie die Kartendaten für den Online-Handel zu löschen. Auf der physi-
schen girocard befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendun-
gen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwen-
dung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die 
Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kartenin-
haber und der Bank.

6	 Sperre und Einziehung der girocard
(1)	 Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der physischen gi-
rocard (z. B. an Geldautomaten) veranlassen, beziehungsweise die 

Löschung der digitalen girocard auf den mobilen Endgeräten sowie der 
Kartendaten für den Online-Handel verlangen oder selbst veranlassen,
	• wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu 

kündigen,
	• wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kar-

te dies rechtfertigen oder
	• wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Ver-

wendung der Karte besteht.

Darüber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maß-
geblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach 
der Sperre oder Löschung unterrichten. Die Bank wird die Karte entsper-
ren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die 
Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Kar-
teninhaber unverzüglich.

(2)	 Befindet sich auf der physischen girocard für das OnlineBanking ein 
TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der physi-
schen girocard auch eine Sperrung der Funktion für das OnlineBanking 
zur Folge.

(3)	 Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen physischen girocard 
eine Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der physischen gi-
rocard zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. 
Zum Zeitpunkt der Einziehung in der girocard gespeicherte unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Karteninhaber vom kar-
tenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem dieses die physische 
girocard von der Stelle, die die physische girocard eingezogen hat, zur 
Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Heraus-
gabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zah-
lungsverkehrsfunktionen bereinigte physische girocard aushändigt. Die 
Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

7	 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karten-
inhabers

7.1	 Unterschrift
Sofern die physische girocard ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Kar-
teninhaber die physische girocard nach Erhalt unverzüglich auf dem 
Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

7.2	 Sorgfältige Aufbewahrung der girocard
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, 
dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf 
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, 
da sie missbräuchlich eingesetzt werden kann. So kann jeder, der im Be-
sitz der physischen girocard ist, bis zur Sperre der Karte Transaktionen oh-
ne persönliche Geheimzahl (PIN) an Akzeptanzstellen tätigen oder Fern-
zahlungsvorgänge im Online-Handel zulasten des Kontos vornehmen, 
sofern die Karte mit Kartendaten für den Online-Handel ausgestattet ist.

7.3	 Geheimhaltung persönlicher Authentifizierungs-
elemente

Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis seiner persönlichen Authentifizierungselemente (z. B. von der 
persönlichen Geheimzahl (PIN)) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht 
auf der physischen girocard vermerkt, bei einer digitalen girocard nicht 
in dem gleichen Endgerät gespeichert werden, das zur Nutzung der digi-
talen girocard verwendet wird, oder in anderer Weise zusammen mit die-
ser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den 
Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des Kontos, zu dem 
die Karte ausgegeben wurde sowie gegebenenfalls zulasten zusätzlich 
definierter Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat, Verfügungen zu 
tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben). Sofern der Karteninha-
ber eine digitale girocard nutzt und der Zugriff auf das mobile Endgerät 
oder ein anderes Kommunikationsgerät durch ein vom Karteninhaber 
wählbares Legitimationsmedium abgesichert werden kann, so darf der 
Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwen-
den, die für die Nutzung der digitalen girocard erforderlich ist.
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7.4	 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1)	 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, des 
mobilen Endgeräts mit digitaler girocard, des mobilen Endgeräts mit Se-
cureGo plus-App, eines persönlichen Authentifizierungselements (z. B. 
der persönlichen Geheimzahl (PIN)), der Kartendaten für den Online-Han-
del oder die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht auto-
risierte Nutzung seiner Karte, des mobilen Endgeräts mit digitaler giro-
card, des mobilen Endgeräts mit SecureGo plus-App, der Kartendaten für 
den Online-Handel oder der PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst 
die kontoführende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzei-
ge). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber 
dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland 
und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) 
abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der Na-
me der Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und die Kontonummer ange-
geben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle für das be-
treffende Konto ausgegebenen Karten sowie gegebenenfalls den Zugriff 
auf zusätzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber mit seiner Kar-
te Zugriff hat, für die weitere Nutzung an Geldautomaten und Akzeptanz
stellen. Zur Beschränkung der Sperre auf die abhandengekommene Kar-
te muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, möglichst mit der 
kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. Der Karteninhaber hat je-
den Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2)	 Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unbe-
rechtigt in den Besitz seiner Karte, des mobilen Endgeräts mit digitaler 
girocard oder des mobilen Endgeräts mit SecureGo plus-App gelangt ist 
oder Kenntnis eines persönlichen Authentifizierungselements (z. B. der 
persönlichen Geheimzahl (PIN)) oder der Kartendaten für den Online-
Handel erlangt hat, eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonsti-
ge nicht autorisierte Nutzung der Karte, des mobilen Endgeräts mit digi-
taler girocard oder des mobilen Endgeräts mit SecureGo plus-App, eines 
persönlichen Authentifizierungselements (z. B. der persönlichen Geheim-
zahl (PIN)) oder der Kartendaten für den Online-Handel vorliegt, muss er 
ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(3)	 Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren zur Anwen-
dung persönlicher Authentifizierungselemente im Online-Handel gemäß 
Nummer 8 Satz 3 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Über-
einstimmung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten 
(z. B. Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten 
abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion ab-
zubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung der Bank 
anzuzeigen.

(4)	 Befindet sich auf der Karte für das OnlineBanking ein TAN-Genera-
tor oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sper-
rung der Funktion für das OnlineBanking zur Folge.

(5)	 Durch die Sperre der Karte bei der Bank bzw. dem Zentralen Sperr-
annahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät, auf dem 
die digitale Karte gespeichert ist, gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen 
Funktionen auf dem mobilen Endgerät, auf dem die digitale Karte gespei-
chert ist, kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen 
erfolgen.

(6)	 Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzan-
wendung in den Chip der physischen girocard eingespeichert hat und ist 
nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung 
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten 
Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und rich-
tet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.

(7)	 Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenzahlungsvorgangs 
zu unterrichten.

8	 Autorisierung von Kartenzahlungsvorgängen durch 
den Karteninhaber

Mit dem Einsatz der Karte durch Einführen der physischen girocard an Ak-
zeptanzstellen oder den Geldautomaten oder bei kontaktlosen Bezahl-
vorgängen durch Heranführen der Karte an Akzeptanzstellen oder bei 
kontaktlosen Bargeldauszahlungen am Geldautomaten durch das Her-
anführen der Karte an den Kontaktlosleser des Geldautomaten erteilt der 
Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung des Kar-
tenzahlungsvorgangs. Soweit dafür zusätzlich ein persönliches  

Authentifizierungselement (z. B. persönliche Geheimzahl (PIN)) erforder-
lich ist, wird die Zustimmung erst mit dessen Einsatz erteilt. Wenn beim 
Einsatz der Karte im Online-Handel besondere Authentifizierungsverfah-
ren gefordert werden, sind diese zu nutzen. Ergänzend finden die „Son-
derbedingungen und Verfahrenshinweise für die gesicherte Authentifi-
zierung bei Zahlungen mit der girocard (Debitkarte) im Internet“ in dem 
dort geregelten Umfang für den Einsatz im Online-Handel Anwendung. 
Die Erteilung der Zustimmung (Autorisierung) von Kartenzahlungsvorgän-
gen durch den Einsatz der digitalen girocard durch individualisierte Au-
thentifizierungsverfahren erfolgt nach Maßgabe der „Sonderbedingun-
gen für die digitale girocard (Debitkarte) mit individualisierten 
Authentifizierungsverfahren“.

Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber den Kartenzah-
lungsvorgang nicht mehr widerrufen.

In der Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthal-
ten, dass die Bank die für die Ausführung des Kartenzahlungsvorgangs 
notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, 
übermittelt und speichert. Ausnahmsweise können gegenüber Vertrags-
unternehmen im Rahmen eines fremden Debitkartensystems die gefor-
derten Kartendaten z. B. über das Telefon angegeben werden.

9	 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rah-
men der finanziellen Nutzungsgrenze (A. II. 3) verfügbaren Geldbetrag zu 
sperren, wenn
	• der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist 

und
	• der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbe-

trags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetz-
licher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der ge-
naue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

10	 Ablehnung von Kartenzahlungsvorgängen durch die 
Bank

Die Bank ist berechtigt, den Kartenzahlungsvorgang abzulehnen, wenn
	• der Karteninhaber den Kartenzahlungsvorgang nicht gemäß A. II. 8 au-

torisiert hat,
	• der für den Kartenzahlungsvorgang geltende Verfügungsrahmen oder 
die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder

	• die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Kartenzahlungsvorgangs 
unterrichtet.

11	 Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zu-
gang des Zahlungsauftrags bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzu-
stellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfängers eingeht.

12	 Entgelte und deren Änderung
(1)	 Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte 
ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2)	 Änderungen der Entgelte für Verbraucher: Änderungen der Entgel-
te werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat 
der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das OnlineBanking), 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die 
von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der 
Kontoinhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines 
Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung 
des Kontoinhabers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kontoinhaber nur 
ausdrücklich treffen.

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Gi-
rovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.
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(3)	 Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind: 
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

13	 Information des Kontoinhabers über den Karten-
zahlungsvorgang

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich 
über die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Konto-
informationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbrau-
cher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrich-
tung gesondert vereinbart werden.

14	 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzan-
sprüche des Kontoinhabers

14.1	 Erstattung bei einem nicht autorisierten Karten-
zahlungsvorgang

Im Falle eines nicht autorisierten Kartenzahlungsvorgangs z. B. in Form 
der
	• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
	• Verwendung der Karte an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen und/oder im Online-Handel

	• Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Be-
trag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto des Kartenin-
habers belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es 
sich ohne den nicht autorisierten Kartenzahlungsvorgang befunden hät-
te. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ende 
des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, 
der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass der 
Kartenzahlungsvorgang nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere 
Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Be-
hörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Ver-
halten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre 
Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn 
sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

14.2	 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder ver-
späteter Ausführung eines autorisierten Karten-
zahlungsvorgangs

(1)	 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines 
autorisierten Kartenzahlungsvorgangs z. B. in Form der
	• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
	• Verwendung der Karte an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen und/oder im Online-Handel

	• Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Verfügungsbetrags insoweit verlangen, als der Karten-
zahlungsvorgang nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag 
dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaften Kartenzahlungsvor-
gang befunden hätte.

(2)	 Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung des 
autorisierten Kartenzahlungsvorgangs in Rechnung gestellt oder seinem 
Konto belastet wurden.

(3)	 Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer A. II. 11 ein 
(Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienst-
leister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem 
Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung 
ordnungsgemäß ausgeführt worden.

(4)	 Wurde ein autorisierter Kartenzahlungsvorgang nicht oder fehler-
haft ausgeführt, wird die Bank den Kartenzahlungsvorgang auf Verlan-
gen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unter-
richten.

14.3	 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers wegen 
Pflichtverletzung

Im Falle eines nicht autorisierten Kartenzahlungsvorgangs oder im Falle 
einer nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung eines au-
torisierten Kartenzahlungsvorgangs kann der Kontoinhaber von der Bank 
einen Schaden, der nicht bereits von Nummer A. II. 14.1 oder 14.2 erfasst 
ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwi-
schengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu ver-
treten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischenge-
schalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es 
sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der 
Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Euro-
päischen Wirtschaftsraums, beschränkt sich die Haftung der Bank für das 
Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten 
Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stel-
le. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entste-
hung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kontoinhaber den 
Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 
12.500 Euro je Kartenzahlungsvorgang begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsbeschränkung gilt nicht
	• für nicht autorisierte Kartenzahlungsvorgänge,
	• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
	• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat

und
	• für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kon-

toinhaber Verbraucher ist.

14.4	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)	 Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A. II. 14.1 bis 14.3 sind 
ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit dem Kartenzahlungsvorgang 
darüber unterrichtet hat, dass es sich um einen nicht autorisierten, nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Kartenzahlungsvorgang handelt. Der Lauf 
der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber 
über die aus dem Kartenzahlungsvorgang resultierende Belastungsbu-
chung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spä-
testens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrich-
tet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer A. II. 14.3 kann der Kon-
toinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(2)	 Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, 
wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
	• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden 
können, oder

	• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.

14.5	 Anspruch des Kontoinhabers bei einem von dem 
Zahlungsempfänger ausgelösten autorisierten Kar
tenzahlungsvorgang

Im Falle eines von einem Handels- und Dienstleistungsunternehmen aus-
gelösten autorisierten Kartenzahlungsvorgang hat der Karteninhaber 
einen Anspruch auf Erstattung des belasteten Zahlungsbetrags, wenn
	• 	bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und
	• der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber ent-

sprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des 
Zahlungsdiensterahmenvertrags und den jeweiligen Umständen des 
Einzelfalls hätte erwarten können; mit einem etwaigen Währungsum-
tausch zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der 
vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber muss gegenüber der Bank die Sachumstände darle-
gen, mit denen er seinen Erstattungsanspruch begründet. Ein Anspruch 
des Karteninhabers auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er ihn nicht 
innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung des betref-
fenden Zahlungsbetrags gegenüber der Bank geltend macht.
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15	 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Kartenzahlungsvorgänge

15.1	Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1)	 Verliert der Karteninhaber seine Karte, das mobile Endgerät mit di-
gitaler girocard, das mobile Endgerät mit SecureGo plus-App, die Karten-
daten für den Online-Handel oder eines seiner persönlichen Authentifi-
zierungselemente (z. B. die persönliche Geheimzahl (PIN)), oder werden 
sie ihm gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst 
missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten 
Kartenzahlungsvorgängen, z. B. in Form der
	• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
	• Verwendung der Karte an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen und/oder im Online-Handel

	• Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos,
haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperran-
zeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Die Haftung nach 
Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in be-
trügerischer Absicht bleibt unberührt.

(2)	 Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn
	• es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 

Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche 
Verwendung der Karte, des mobilen Endgeräts mit digitaler girocard, 
des mobilen Endgeräts mit SecureGo plus-App, der Kartendaten für 
den Online-Handel oder eines persönlichen Authentifizierungsele-
ments (z. B. der persönlichen Geheimzahl (PIN)) vor dem nicht autori-
sierten Kartenzahlungsvorgang zu bemerken, oder

	• der Verlust der Karte, der Kartendaten für den Online-Handel oder 
eines persönlichen Authentifizierungselements (z. B. der persönlichen 
Geheimzahl (PIN)) durch einen Angestellten, einen Agenten, eine 
Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätig-
keiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für 
Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

(3)	 Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher 
oder erfolgt der Einsatz der Karte oder der Kartendaten für den Online-
Handel, in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen 
Wirtschaftsraums, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisier-
ter Kartenzahlungsvorgänge entstehenden Schaden nach Absätzen 1 
und 2 auch über einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Kar-
teninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahr-
lässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur 
Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstan-
denen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

(4)	 Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden 
in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz  1 und 
übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Kartenzahlungsvor-
gänge bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Kar-
teninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A. II. Ziffer 7 obliegenden Sorg-
falts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig verletzt hat.

(5)	 Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Ab-
sätzen 1 und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige 
nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegen-
nahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch 
eingetreten ist.

(6)	 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gängen und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügeri-
scher Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstan-
denen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninha-
bers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er
	• den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Kartenzahlung der 

Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unver-
züglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis hat,

	• die persönliche Geheimzahl (PIN) auf der physischen Karte vermerkt 
oder zusammen mit der physischen girocard verwahrt hat (z. B. im Ori-
ginalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),

	• die persönliche Geheimzahl (PIN) der digitalen girocard auf dem mo-
bilen Endgerät gespeichert hat oder

	• die persönliche Geheimzahl (PIN) einer anderen Person mitgeteilt hat 
und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfü-
gungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für 
die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

(7)	 Hat die Bank beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifi-
zierung nach § 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht verlangt 
oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese 
nicht akzeptiert, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der 
Bank abweichend von den Absätzen 1 bis 6 nach den Bestimmungen in 
§ 675v Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

15.2	Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust 
oder Diebstahl der Karte bzw. der Kartendaten für den Online-Handel, 
die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung der Karte, eines persönlichen Authentifizierungselements (z. B. 
der persönlichen Geheimzahl (PIN)) oder der Kartendaten für den Online-
Handel, angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Karten-
zahlungsvorgänge z. B. in Form der
	• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
	• Verwendung der Karte an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen und/oder im Online-Handel

	• Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Ab-
sicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehen-
den Schäden.

III.	 Besondere Regeln für einzelne Nutzungs-
arten

1	 Geldautomaten-Service und Einsatz an Akzeptanz-
stellen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1	 Verfügungsrahmen der girocard
Verfügungen an Geldautomaten und Akzeptanzstellen sind für den Kar-
teninhaber nur im Rahmen des für die Karte geltenden Verfügungsrah-
mens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und Ak-
zeptanzstellen wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte durch 
vorangegangene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit 
denen der Verfügungsrahmen der Karte überschritten würde, werden un-
abhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto 
eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfü-
gungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines 
vorher für das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. Der Kon-
toinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfü-
gungsrahmens der Karte für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten 
vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur 
eine Herabsetzung des Verfügungsrahmens für diese Karte vereinbaren.

1.2	 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an Akzeptanzstellen, an denen 
im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben 
werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Ge-
heimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karten-
inhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kon-
toführenden Stelle, in Verbindung setzen.

1.3	 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und Ak-
zeptanzstellen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Ver-
wendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, 
an die Betreiber zu vergüten. Die Bank hat bei der Nutzung der Karte im 
Rahmen eines fremden Debitkartensystems den eingeschalteten Dienst-
leister mit dem direkten Einzug der verfügten Beträge beauftragt. Ein-
wendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem 
Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen oder dem Geldautomatenbe-
treiber, bei dem bargeldlos an einer Akzeptanzstelle bezahlt oder Bargeld 
verfügt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesen geltend zu ma-
chen.

1.4	 Vorauswahl an Akzeptanzstellen
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit 
bei den von ihnen akzeptierten Karten in ihren Akzeptanzstellen 
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Mechanismen zu installieren, die eine Vorauswahl einer bestimmten 
Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen. Dabei dürfen sie den 
Karteninhaber nicht daran hindern, sich über diese Vorauswahl hinweg-
zusetzen.

2	 Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten

2.1	 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunk-
anbieters, auf dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht wer-
den, an Geldautomaten innerhalb des ihm von seiner Bank eingeräumten 
Verfügungsrahmens (Abschnitt A. III. Nummer 1.1) zulasten des Kontos, zu 
dem die Karte ausgegeben wurde, aufladen. Voraussetzung ist, dass der 
vom Karteninhaber gewählte Geldautomat über eine entsprechende 
Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobil-
funk-Konto führt, das aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt. 
Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karteninhaber am 
Display des Geldautomaten den Menüpunkt zum Aufladen des 
Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die Mobilfunk-Telefonnummer 
(„Handy-Nummer“) einzugeben und einen angezeigten Aufladebetrag zu 
wählen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen durch die Bank des 
Karteninhabers wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkan-
bieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karteninhaber sowohl 
sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch das eines Dritten aufla-
den. Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlender Kontode-
ckung, nicht autorisiert, wird am Display ein ablehnender Hinweis ange-
zeigt.

2.2	 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2.

2.3	 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mobil-
funk-Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgege-
benen Karte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht 
beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen und 
sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhält-
nis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, 
sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

B.	 Von der Bank angebotene andere 
Service-Leistungen

Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausgestattet 
ist, auch für die folgenden Dienstleistungen nutzen:

1	 Erteilung von Überweisungsaufträgen an Selbst-
bedienungsterminals

1.1	 Serviceumfang
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der persön-
lichen Geheimzahl (PIN) an Selbstbedienungsterminals seiner Bank Über-
weisungsaufträge innerhalb des Verfügungsrahmens von 1.000 Euro pro 
Kalendertag erteilen, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein 
anderer Verfügungsrahmen vereinbart worden ist.

1.2	 Erteilung und Ausführung von Überweisungsauf-
trägen

Für die Erteilung und Ausführung von Überweisungsaufträgen gelten die 
gesondert vereinbarten Sonderbedingungen für den Überweisungsver-
kehr.

1.3	 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mit-
wirkungspflichten in Abschnitt A. II. 7.2 bis 7.4.

1.4	 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2.

1.5	 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Überweisungsaufträge

Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Überweisungsauf-
träge mit der Karte an Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den 
Regelungen unter A. II. 15. Abweichend von A. II. 15.1 Absatz 6 ist die Haf-
tung des Kontoinhabers auf 1.000 Euro pro Kalendertag und sofern ein 
anderer Verfügungsrahmen gemäß B. 1.1 vereinbart wurde, auf diesen 
beschränkt.

2	 SB-Sparverkehr

2.1	 Serviceumfang
Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung der Karte und der 
persönlichen Geheimzahl (PIN) an Geldautomaten über Sparkonten, die 
durch besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit der Bank für diese 
Verwendung freigegeben sind, Verfügungen treffen (SB-Sparverkehr). Die 
Freigabe zum SB-Sparverkehr erfolgt für den Inhaber des Sparkontos. In-
wieweit Bevollmächtigte den SB-Sparverkehr nutzen können, richtet sich 
nach den zwischen der Bank und dem Kontoinhaber hierfür getroffenen 
Vereinbarungen.

Im SB-Sparverkehr sind Auszahlungen vom Sparkonto in bar am Geld-
automaten möglich. Für Verfügungen vom Sparkonto an Geldautomaten 
vereinbart die Bank mit dem Kontoinhaber einen jeweils für einen be-
stimmten Zeitraum geltenden Verfügungsrahmen. Abhebungen, mit 
denen der Verfügungsrahmen überschritten würde, werden abgewiesen. 
Der Verfügungsumfang ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf die 
versprochene Leistung beschränkt.

2.2	 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mit-
wirkungspflichten in Abschnitt A. II. 7.2 bis 7.4.

2.3	 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2.

2.4	 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des 
Kontoinhabers

Es gelten die Regelungen unter A. II. 14.

2.5	 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Ver-
fügungen

Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen rich-
tet sich nach den Regelungen unter A. II. 15. Abweichend von A. II. 15.1 
Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf den für den SB-Sparver-
kehr geltenden Verfügungsrahmen (B. 2.1) beschränkt.

2.6	 Geltung der „Sonderbedingungen für die SparCard“
Ergänzend finden die „Sonderbedingungen für die SparCard“ in dem Um-
fang Anwendung, der für den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist.

C.	 Zusatzanwendungen
1	 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der girocard
(1)	 Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der physischen giro-
card befindlichen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte Zu-
satzanwendung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als Spei-
chermedium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in 
Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.

(2)	 Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich 
nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maßga-
be des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrags nutzen. Es obliegt 
der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine physische girocard zur 
Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen 
möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung auf der physischen girocard erfolgt am Terminal des Unternehmens 
nach Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. 
Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kom-
munizierten Daten keine Kenntnis.
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2	 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt 
einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der physischen giro-
card lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Kar-
teninhaber ermöglicht, im Chip der physischen girocard unternehmens-
generierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das 
Unternehmen über die unternehmensgenerierte Zusatzanwendung 
gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschließlich nach 
dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Karteninhaber und 
dem Unternehmen.

3	 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatz-
anwendungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zu-
satzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegen-
über dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in 
die physische girocard eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet 
derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der 
Karteninhaber darf die physische girocard zum Zwecke der Reklamations-
bearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank 
geltend zu machen.

4	 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden aus-
gegebenen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatz-
anwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der physischen girocard wird 
die von der kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber 

ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung in den Chip der physischen 
girocard eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, 
den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem separaten, von ihm 
wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber 
zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht 
die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nut-
zung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden 
ist.

5	 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt 
nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung 
in den Chip der physischen girocard eingespeichert hat und ist nur dann 
möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zu-
satzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzan-
wendungen kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich 
nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag.

D. Außergerichtliche Streitschlichtung
und sonstige Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an 
die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.





Sonderbedingungen für das WertpapierKonto und das WertpapierKontoPlus 

Stand: 02/2018 

Grundlage für die Nutzung des Tagesgeldkontos  „Wertpapier-
Konto“ oder des Tagesgeldkontos „WertpapierKontoPlus“ ist der 
mit der Bank geschlossene Kundenstammvertrag. Soweit in den 
nachstehenden Sonderbedingungen nicht explizit erwähnt, gel-
ten die einzelnen Regelungen für beide Kontovarianten (nach-
stehend auch einheitlich als „Konto“ bezeichnet). 

Es gelten die in Nr. 1 der Vertragsbedingungen für den Kunden-
stammvertrag genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und Sonderbedingungen, soweit sich aus den nachfolgenden 
Sonderbedingungen für das Tagesgeldkonto “WertpapierKonto“ 
oder für das Tagesgeldkonto „WertpapierKontoPlus“ nicht etwas 
anderes ergibt. 

1. Voraussetzungen für die Eröffnung

Die Eröffnung des Kontos setzt grundsätzlich voraus, dass für 
den Kunden in der Bank ein oder mehrere Wertpapierdepot/s 
geführt wird/werden und das Konto als Verrechnungskonto für 
diese/s Wertpapierdepot/s dient.   

2. Verwendungszweck

Das Konto dient als Verrechnungskonto für die über das/die 
Wertpapierdepot/s des Kunden abgewickelten Wertpapierge-
schäfte. Des Weiteren werden über dieses Konto alle übrigen 
anfallenden Gutschriften und Belastungen im Zusammenhang 
mit dem Depot- und Wertpapiergeschäft des Kunden in der Bank 
gebucht (z.B. Belastung der Gegenwerte aus Wertpapierkäufen; 
Gutschrift der Gegenwerte aus Wertpapierverkäufen und -fällig-
keiten; Gutschrift von Wertpapiererträgen, Belastung von Depot-
gebühren oder anderen Entgelten der Bank; Buchungen von 
Steuergutschriften oder -belastungen). 

Aufgrund des vorstehend beschriebenen Verwendungszwecks 
kann das Konto nicht für Zwecke das allgemeinen Zahlungs-ver-
kehrs durch den Kunden verwendet werden. 

3. Eröffnung

Das entsprechende Konto wird nach Auftragseingang umge-
hend eingerichtet. Der Kunde erhält eine Bestätigung über die 
erfolgte Kontoeröffnung. 

4. Einzahlungen

Regelungen für das „WertpapierKonto“: 
Einzahlungen des Kunden können in Form von Überweisungen, 
Bareinzahlungen und Daueraufträgen zu Gunsten des Tages-
geldkontos „WertpapierKonto“ erfolgen. 

Regelungen für das „WertpapierKontoPlus“: 
Einzahlungen des Kunden zugunsten des Tagesgeldkontos 
„WertpapierKontoPlus“ können in Form von Überweisungen er-
folgen. 

5. Auszahlungen

(1) Regelungen für das „WertpapierKonto“:
Zusätzlich zu den in Nummer 2 genannten Buchungen
kann über das Kontoguthaben jederzeit in Form einer
Überweisung auf das hinterlegte Referenzkonto verfügt
werden.

Regelung für das „WertpapierKontoPlus“:
Zusätzlich zu den in Nummer 2 genannten Buchungen
kann über das Kontoguthaben nur mittels eines formlo-
sen Übertragungsauftrages des Kunden in Textform ver-
fügt werden, der bei der Bank einzureichen ist.

(2) Die Überweisung auf die angegebene Kontoverbindung
erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzlich hierfür
vorgeschriebenen Fristen. Wird das Empfängerkonto bei 
der DONNER & REUSCHEL AG geführt, erfolgt auch die 
Gutschrift taggleich, spätestens jedoch am nächsten
Bankgeschäftstag.

6. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

Soweit im Einzelfall mit dem Kunden nichts anderes vereinbart 
wurde, gelten für Zinsen, Entgelte und Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit dem Konto die Regelungen gemäß Nr. 12 der 
vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. 
Gegebenenfalls anfallende Kosten Dritter sowie eigene Kosten 
(z.B. für Telekommunikation, Porto) trägt der Kunde selbst. 

7. Verzinsung, Rechnungsabschluss

(1) Der Zinssatz ist variabel und kann nach der Höhe des
Guthabens gestaffelt werden. Die Bank ist berechtigt,
den Zinssatz nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu
ändern.

(2) Der gültige Zinssatz für das Tagesgeldkonto
„WertpapierKonto“ bzw. „WertpapierKontoPlus“ ergibt
sich aus dem gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis
bzw. der betreffenden gültigen Konditionsübersicht. Der
Kunde kann den aktuellen Zinssatz in den Geschäftsstel-
len der Bank einsehen oder jederzeit bei der Bank erfra-
gen.

(3) Die Berechnung der Guthabenzinsen erfolgt taggenau
auf das jeweilige Guthaben.

(4) Die Bank erteilt jeweils am Ende eines Kalendermonats
einen Rechnungs- und Zinsabschluss

8. Kündigung

Für die Kündigung des Kontos gelten Nr. 18 und Nr. 19 der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen entsprechend. Im Fall einer 
Kündigung wird das Guthaben einschließlich der bis zur Kündi-
gung aufgelaufenen Zinsen dem vom Kunden angegebenen 
Konto gutgeschrieben. 

S
on

de
rb

ed
in

gu
ng

en
 f

ür
 d

as
 W

er
tp

ap
ie

rK
on

to
 u

nd
 d

as
 W

er
tp

ap
ie

rK
on

to
P

lu
s

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft  |  20095 Hamburg  |  Ballindamm 27  ||  www.donner-reuschel.de 





1© Bank-Verlag GmbH 48.007 (10/25) 

2.1.2	 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums2 zusätzlich den BIC3 der Bank als seine Kunden-
kennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die 
Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basislastschrift 
ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung 
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen 
die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschrift
datensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung 
angegebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen 
außerhalb des EWR zusätzlich angegebenen BIC aus.

2.1.3	 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten auch über 
das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und 
Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den 
USA weitergeleitet werden.

2.2	 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1	 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 

(SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftman-
dat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von 
SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist 
schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu 
erteilen. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustim-
mung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungs-
dienstleister und etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die 
Ausführung der Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten 
des Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln und speichern. 
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen 
des Kunden enthalten sein:
– 	Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto

des Kunden mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und
– 	Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto 

gezogenen SEPA-Basislastschriften einzulösen.
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten  
enthalten:
– 	Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– 	eine Gläubigeridentifikationsnummer,
– 	Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
– 	Name des Kunden (sofern verfügbar),
– 	Bezeichnung der Bank des Kunden und
– 	seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat 
zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.2	 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung 
erteilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von 

Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basislastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedin-
gungen.

Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

1	 Allgemein
1.1	 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs-
vorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des 
jeweiligen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2	 Entgelte und deren Änderungen 
1.2.1	 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden 
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens 
in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg ver-
einbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten 
werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirk-
sam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die 
Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinaus-
gehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem 
Kunden nur ausdrücklich treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

1.2.2	 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die 
keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Num-
mer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2	 SEPA-Basislastschrift
2.1	 Allgemein
2.1.1	 Wesentliche Merkmale des 

SEPA-Basislastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde über die 
Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des 
Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro 
Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die im Anhang 
genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften muss
– 	der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das

SEPA-Basislastschriftverfahren nutzen und
– 	der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger

das SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem 
er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem 
Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die 
Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags verlangen.

1International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2Mitgliedsstaaten siehe Anhang.
3Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).
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seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit 
die Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugsermächtigung autorisiert der 
Kunde gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften des 
Zahlungsempfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als SEPA-Last-
schriftmandat.  Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem 
Inkrafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermächtigungen.
Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthal-
ten:
– 	Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– 	Name des Kunden,
– 	Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und

Bankleitzahl des Kunden.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung 
zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.3	 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung 
gegenüber dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst 
schriftlich – mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zah-
lungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind.
Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den 
Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegen-
über dem Zahlungsempfänger erklärt werden, damit dieser keine wei-
teren Lastschriften einzieht.

2.2.4	 Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA-Basislast-
schriften

Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlun-
gen aus SEPA-Basislastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulas-
sen. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des 
Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im 
Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese 
Weisung sollte möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der kon-
toführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte diese auch 
gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

2.3	 Einzug der SEPA-Basislastschrift auf 
Grundlage des SEPA‑Lastschriftmandats 
durch den Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungs-
daten und setzt etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz
zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der jeweilige Last-
schriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz 
zur Einziehung der SEPA-Basislastschrift unter Einschaltung
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Die-
ser Datensatz verkörpert auch die Weisung des Kunden an die
Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (siehe
Nummer 2.2.1 Sätze 2 und 4 beziehungsweise Nummer 2.2.2
Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank
auf die für die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats verein-
barte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).

2.4	 Zahlungsvorgang aufgrund der 
SEPA-Basislastschrift

2.4.1	 Belastung des Kontos des Kunden mit dem 
Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfän-
gers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit
dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag
dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht
auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen
Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächs-
ten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am
zweiten Bankarbeitstag4 nach ihrer Vornahme rückgängig
gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn
– der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß 

Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift aus-

reichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen
ausreichenden Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung);
Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

– die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zah-
lungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank
zuzuordnen ist, oder

– die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im
Lastschriftdatensatz
• eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die

Bank erkennbar fehlerhaft ist,
• eine Mandatsreferenz fehlt,
• ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
• kein Fälligkeitstag angegeben ist.

(3) Darüber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder wird
spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme
rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn dieser
SEPA-Basislastschrift eine gesonderte Weisung des Kunden
nach Nummer 2.2.4 entgegensteht.

2.4.2	 Einlösung von SEPA-Basislastschriften
SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeits-
tag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3	 Unterrichtung über die Nichtausführung oder 
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder 
Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der 
Einlösung einer SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die 
Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Num-
mer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die 
Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, 
wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ableh-
nung geführt haben, berichtigt werden können. 
Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten 
SEPA-Basislastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Num-
mer 2.4.1 Absatz 2 zweiter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4	 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem

Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basislastschrift des
Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens
innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebe-
nen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz
angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der
Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden
Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah-
lung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in
der vereinbarten Häufigkeit.

2.5	 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer 
autorisierten Zahlung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen
ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto
von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung des
belasteten Lastschriftbetrags verlangen. Dabei bringt sie das
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zahlungsansprüche 
des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben hiervon
unberührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen,
sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung
durch eine ausdrückliche Genehmigung des Kunden unmittel-
bar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich
nach Nummer 2.6.2.

2.6	 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersat-
zansprüche des Kunden

2.6.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Fall einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun-
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abge-
buchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch 
die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist 
spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leis

4Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
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Anhang: Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum („Single Euro Payments Area“, SEPA)
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal,  
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.
Weitere Staaten: 
Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete
Ålandinseln, Albanien, Andorra, Gibraltar, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Guernsey, Jersey, Insel Man,  
Moldau, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, San Marino, St. Barthélemy, St. Martin (französischer Teil), St. Pierre und Miquelon, Schweiz,  
Vatikanstadt.

tungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der 
Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist oder die 
Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank 
einer zuständigen Behörde  berechtigte Gründe für den Verdacht, 
dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mit-
geteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu 
prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

2.6.2	 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter 
oder verspäteter Ausführung von autorisierten Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung
einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die
unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbe-
trages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder
fehlerhaft war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zah-
lungsvorgang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von
der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlan-
gen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt
oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in
Nummer 2.4.4 Absatz 2 ein (Verspätung), kann der Zahlungs-
empfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass
dieser die Gutschrift des Lastschriftbetrags auf dem Konto des
Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Zahlung ord-
nungsgemäß ausgeführt worden.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt,
wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang
nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrich-
ten.

2.6.3	 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung

einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten
Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der
nicht bereits von Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden,
das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt,
wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese
betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
– für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der

Kunde Verbraucher ist.

2.6.4	 Ansprüche von Kunden, die keine 
Verbraucher sind

Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.6.2 und 2.6.3 haben 
Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehler-
haft oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung oder bei einer 
nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Herausgabeansprüchen 
nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprü-
che nach Maßgabe folgender Regelungen:

– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.

– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die
Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung
der ersten zwischengeschalteten Stelle.

– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf
den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung
gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hier-
bei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der
Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

2.6.5	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 ist in fol-

genden Fällen ausgeschlossen:
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der

Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

– Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zah-
lungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung
des Zahlungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall kann
der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im
Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungs-
betrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zah-
lungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunktes nicht möglich, 
so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der
Kunde einen Anspruch auf Erstattung des Zahlungsbetrags
geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 
und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Ein
wendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder
fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autori-
sierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die
Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas-
tung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung
der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens-
ersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen
Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung
herbeigeführt wurden.
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2.2.	 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
2.2.1.	Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 

(SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Ein-
lösung von SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfängers. Das 
Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und 
Weise zu erteilen. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückli-
che Zustimmung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten 
Zahlungsdienstleister und etwaige zwischengeschaltete Stellen die 
für die Ausführung der Lastschrift notwendigen personenbezogenen 
Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln und speichern.
In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklä-
rungen des Kunden enthalten sein:
– Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto

des Kunden mittels SEPA-Firmenlastschrift einzuziehen, und
– Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto 

gezogenen SEPA-Firmenlastschriften einzulösen.
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Angaben 

(Autorisierungsdaten) enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubigeridentifikationsnummer,
– Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zah-

lun-gen,
– Name des Kunden,
– Bezeichnung der Bank des Kunden und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat
zusätzliche Angaben enthalten.
2.2.2.	Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlast-

schrift-Mandats 
Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer 2.2.1 
unverzüglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten aus 
dem dem Zahlungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dat übermittelt:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– Gläubigeridentifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
– Mandatsreferenz,
– Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlun-

gen und
– Datum der Unterschrift auf dem Mandat.
Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-
Firmenlastschrift-Mandats übermitteln.
Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde
die Bank unverzüglich, möglichst schriftlich, zu informieren.
2.2.3.	Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklä-
rung gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab 
dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte mög-
lichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle 
der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem 
Zahlungsempfänger erklärt werden. Der Widerruf des SEPA-Firmen-

Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Firmenlastschriftverfahren
Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher1 ist, an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Firmenlastschrift über sein Konto bei der 
Bank gelten folgende Bedingungen.

Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

1. Allgemein
1.1.	 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs-
vorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des 
jeweiligen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2.	 Entgelte 
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nummer 12 
Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich.

2. SEPA-Firmenlastschrift
2.1.	 Allgemein
2.1.1.	Wesentliche Merkmale des 

SEPA-Firmenlastschriftverfahrens
Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt 
werden, die keine Verbraucher sind.
Mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann der Kunde über die 
Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des 
Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro 
Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die im Anhang 
genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmenlastschrift muss
– der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das

SEPA-Firmenlastschriftverfahren nutzen,
– der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger

das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
– der Kunde der Bank die Erteilung des SEPA-Firmenlast-

schrift-Mandats bestätigen.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, 
indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften 
vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Firmenlastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto 
belasteten Lastschriftbetrags verlangen.
2.1.2.	Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN2 und bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen (außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums3) zusätzlich den BIC4 der Bank als seine Kunden-
kennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die 
Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift 
ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung 
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die 
Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdaten-
satz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebe-
nen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des 
EWR zusätzlich angegebenen BIC aus.
2.1.3.	Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmenlastschriften können die Lastschriftdaten auch über 
das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und 
Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den 
USA weitergeleitet werden.

1Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann.
2International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3Mitgliedstaaten siehe Anhang.
4Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).
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lastschrift-Mandats erfasst bereits dem Konto des Kunden belastete 
SEPA-Firmenlastschriften nicht. Für diese gilt Nummer 2.2.4 Absätze 
2 und 3.
2.2.4.	Zurückweisung einzelner SEPA-Firmenlastschriften
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen,

Zahlungen aus bestimmten SEPA-Firmenlastschriften des
Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss
der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstags gemäß
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der
Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Wei-
sung sollte möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der
kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte die-
ser auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlastschrift
kann diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde
und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirk-
sam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig
zurück zu erlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Wider-
rufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlast-
schrift kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.

2.3.	 Einzug der SEPA-Firmenlastschrift auf Grundlage 
des SEPA‑Firmenlastschrift-Mandats durch den 
Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
verbleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die
Autorisierungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in den
Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmenlastschriften. Der
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger ange-
geben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz 
zur Einziehung der SEPA-Firmenlastschrift unter Einschaltung
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser 
Datensatz verkörpert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dat enthaltene Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung
der jeweiligen SEPA-Firmenlastschrift (siehe Nummer 2.2.1
Sätze 2 und 5). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die
Bank auf die für die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).

2.4.	 Zahlungsvorgang aufgrund der 
SEPA-Firmenlastschrift

2.4.1.	Belastung des Kontos des Kunden 
mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfän-
gers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit
dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag
dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht
auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen
Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächs-
ten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am drit-
ten Bankarbeitstag5 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht,
wenn
– der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Num-

mer 2.2.2 vorliegt,
– der Bank ein Widerruf des Firmenlastschrift-Mandats

gemäß Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
– der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden

gemäß Nummer 2.2.4 zugegangen ist,
– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift aus-

reichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen
ausreichenden Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung);
Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

– die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zah-
lungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank
zuzuordnen ist,
oder

– die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im
Lastschriftdatensatz
• eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die

Bank erkennbar fehlerhaft ist,
• eine Mandatsreferenz fehlt,
• ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
• kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2.	Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften
SEPA-Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbu-
chung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am dritten Ban-
karbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3.	Unterrichtung über die Nichtausführung oder 

Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder 
Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Ein-
lösung einer SEPA-Firmenlastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die 
Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Num-
mer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die 
Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, 
wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ableh-
nung geführt haben, berichtigt werden können.
Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten 
SEPA-Firmenlastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Num-
mer 2.4.1 Absatz 2 vierter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
2.4.4.	Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem

Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift des
Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens
innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ange
gebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz
angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der
Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden
Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah-
lung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in
der vereinbarten Häufigkeit.

2.5.	 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer 
autorisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Firmenlastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto 
belasteten Lastschriftbetrags verlangen; Ansprüche aus § 675x BGB 
sind ausgeschlossen.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Num-
mer 2.6.2.

2.6.	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche 
des Kunden

2.6.1.	Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun-
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abge-
buchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch 
die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist 
spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der 
Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist oder die 
Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank 
einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass 
ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen 
und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. 
2.6.2.	Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, einer fehlerhaft oder 
verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung oder einer nicht autori-
sierten Zahlung kann der Kunde von der Bank, neben etwaigen Her-
ausgabeansprüchen nach § 667 und §§ 812 ff. BGB, den Ersatz eines 
hierdurch entstehenden Schadens nach Maßgabe folgender Regelun-
gen verlangen. 
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch

ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.

– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die

5Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
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Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
der ersten zwischengeschalteten Stelle.

– Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den Last-
schriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folge-
schäden handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500
Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gel-
ten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat sowie für
nicht autorisierte Zahlungen.

Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.
2.6.3.	Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.6.2 ist in folgenden Fäl-

len ausgeschlossen:
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der

Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

– Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zah-
lungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenken-
nung des Zahlungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall
kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den
Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlan-
gung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts
nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf
schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzu-
teilen, damit der Kunde einen Anspruch auf Erstattung des
Zahlungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten
nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewie-
sene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 und 2.6.2 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht
oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht
autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas-
tung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung
der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens-
ersatzansprüche aus einer verschuldensabhängigen Haftung
der Bank nach Nummer 2.6.2 kann der Kunde auch nach Ablauf 
der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen
Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung
herbeigeführt wurden.

Anhang: Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum („Single Euro Payments Area“, SEPA)
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal,  
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.
Weitere Staaten: 
Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete
Ålandinseln, Albanien, Andorra, Gibraltar, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Guernsey, Jersey, Insel Man, Moldau,  
Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, San Marino, St. Barthélemy, St. Martin (französischer Teil), St. Pierre und Miquelon, Schweiz,  
Vatikanstadt.





SCHUFA-Information nach Art. 14 DS-GVO
1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, 
Tel.: +49 (0) 611 9278-0
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o. g. 
Anschrift, z. Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter 
datenschutz@schufa.de erreichbar.

2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA
2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von 
der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten 
Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von 
natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch 
Scorewerte ermittelt und übermittelt. Sie stellt die Informationen nur 
dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzel-
fall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung 
aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere 
vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben. 
Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der Bewahrung der Empfänger vor 
Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, 
Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu 
bewahren. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Be-
trugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identi-
täts- und Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder 
Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Neben 
den vorgenannten Zwecken verarbeitet die SCHUFA personen-
bezogene Daten auch zu internen Zwecken (z. B. Geltendmachung 
rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, 
Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten, Forschung 
und Entwicklung insbesondere zur Durchführung interner Forschungs-
projekte (z. B. SCHUFA-Kreditkompass) oder zur Teilnahme an nationa-
len und internationalen externen Forschungsprojekten im Bereich der 
genannten Verarbeitungszwecke sowie Gewährleistung der IT-Sicher-
heit und des IT-Betriebs). Das berechtigte Interesse hieran ergibt sich 
aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur 
(effiziente Aufgabenerfüllung, Vermeidung von Rechtsrisiken). Es 
können auch anonymisierte Daten verarbeitet werden. Über etwaige 
Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA 
gemäß Art. 14 Abs. 4 DS-GVO informieren.

2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der 
Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesda-
tenschutzgesetzes. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligun-
gen (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO) sowie auf Grundlage des Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erfor-
derlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreihei-
ten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen. Einwilligungen können jederzeit gegenüber 
dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch 
für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DS-GVO erteilt 
wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßig-
keit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten.

2.3 Herkunft der Daten
Die SCHUFA erhält ihre Daten einerseits von ihren Vertragspartnern. 
Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie 
ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Ange-
messenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert oder 
Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de 
eingesehen werden können) ansässige Institute, Finanzunternehmen 
und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z. B. 
Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Facto-
ring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu 
den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen, 
insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienstleis-
tungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, 
Versicherungs- oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die 
SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie etwa 
öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (z. B. 
Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) oder von

Compliance-Listen (z. B. Listen über politisch exponierte Personen und 
Sanktionslisten) sowie von Datenlieferanten. Die SCHUFA speichert 
ggf. auch Eigenangaben der betroffenen Personen nach entsprechen-
der Mitteilung und Prüfung.

2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
�  Personendaten, z. B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf ge-

sonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften

�  Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchfüh-
rung eines Geschäftes (z. B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, 
Pfändungsschutzkonten, Basiskonten)

�  Informationen über nicht erfüllte Zahlungsverpflichtungen wie z. B. 
unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte For-
derungen sowie deren Erledigung

�  Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem 
Verhalten wie z. B. Identitäts- oder Bonitätstäuschungen

� Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen (z. B. Schuldner-
verzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen)

� Daten aus Compliance-Listen
� Informationen ob und in welcher Funktion in allgemein zugängli-

chen Quellen ein Eintrag zu einer Person des öffentlichen Lebens 
mit übereinstimmenden Personendaten existiert

� Anschriftendaten
� Scorewerte

2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie 
ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Ange-
messenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert oder 
Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de 
eingesehen werden können) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3. 
Weitere Empfänger können externe Auftragnehmer der SCHUFA nach 
Art. 28 DS-GVO sowie externe und interne SCHUFA-Stellen sein. Die 
SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staat-
licher Stellen.

2.6 Dauer der Datenspeicherung
Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine be-
stimmte Dauer.
Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Dauer ist die Erfor-
derlichkeit der Verarbeitung zu den o. g. Zwecken. Im Einzelnen sind 
die Speicherfristen in einem Code of Conduct des Verbandes �Die 
Wirtschaftsauskunfteien e. V.� festgelegt. Dieser sowie weitere De-
tails zu unseren Löschfristen können unter 
www.schufa.de/loeschfristen eingesehen werden.

3. Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf 
Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 
DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Die SCHUFA 
hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden Service-
Center eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, Privat-
kunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonisch un-
ter +49 (0) 611 9278-0 und über ein Rückfrageformular unter 
www.schufa.de/rueckfrageformular erreichbar ist. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbe-
hörde, den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit, zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem 
betreffenden Vertragspartner widerrufen werden.

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus 
Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen 
Person ergeben, widersprochen werden. Das Widerspruchsrecht 

gilt auch für die nachfolgend dargestellte Profilbildung.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und z. B. an
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, 
Postfach 10 34 41, 50474 Köln gerichtet werden.
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4. Profilbildung (Scoring)
Neben der Erteilung von Auskünften über die zu einer Person gespei-
cherten Informationen unterstützt die SCHUFA ihre Vertragspartner 
durch Profilbildungen, insbesondere mittels sogenannter Scorewerte.

Unter dem Oberbegriff der Profilbildung wird die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten unter Analyse bestimmter Aspekte zu einer Per-
son verstanden. Besondere Bedeutung nimmt dabei das sogenannte 
Scoring im Rahmen der Bonitätsprüfung und Betrugsprävention ein. 
Scoring kann aber darüber hinaus der Erfüllung weiterer der in Zif-
fer 2.1 dieser SCHUFA-Information genannten Zwecke dienen. Beim 
Scoring wird anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen 
aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse oder 
Verhaltensweisen erstellt. Anhand der zu einer Person bei der SCHUFA 
gespeicherten Informationen erfolgt eine Zuordnung zu statistischen 
Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis 
aufwiesen.

Zusätzlich zu dem bereits seit vielen Jahren im Bereich des Bonitäts-
scorings etablierten Verfahren der Logistischen Regression, können bei 
der SCHUFA auch Scoringverfahren aus den Bereichen sogenannter 
Komplexer nicht linearer Verfahren oder Expertenbasierter Verfahren 
zum Einsatz kommen. Dabei ist es für die SCHUFA stets von besonderer 
Bedeutung, dass die eingesetzten Verfahren mathematisch-statistisch 
anerkannt und wissenschaftlich fundiert sind. Unabhängige externe 
Gutachter bestätigen uns die Wissenschaftlichkeit dieser Verfahren. 
Darüber hinaus werden die angewandten Verfahren der zuständigen 
Aufsichtsbehörde offengelegt. Für die SCHUFA ist es selbstverständ-
lich, die Qualität und Aktualität der eingesetzten Verfahren regelmäßig 
zu prüfen und entsprechende Aktualisierungen vorzunehmen.

Die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität erfolgt bei der SCHUFA auf 
Grundlage der zu einer Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten, 
die auch in der Datenkopie nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. 
Anhand dieser bei der SCHUFA gespeicherten Informationen erfolgt 
dann eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Ver-
gangenheit eine ähnliche Datenbasis aufwiesen. Für die Ermittlung von 
Scorewerten zur Bonität werden die gespeicherten Daten in sogenann-
te Datenarten zusammengefasst, die unter www.schufa.de/scoring-faq 
eingesehen werden können. Bei der Ermittlung von Scorewerten zu 
anderen Zwecken können auch weitere Daten(arten) einfließen. Anga-
ben zur Staatsangehörigkeit oder besonders sensible Daten nach Art. 9 
DS-GVO (z. B. ethnische Herkunft oder Angaben zu politischen oder 
religiösen Einstellungen) werden bei der SCHUFA nicht gespeichert 
und stehen daher für die Profilbildung nicht zur Verfügung. Auch die 
Geltendmachung der Rechte der betroffenen Person nach der DS-GVO, 
wie z. B. die Einsichtnahme in die zur eigenen Person bei der SCHUFA 
gespeicherten Daten nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen Einfluss auf die 
Profilbildung. Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring 
die Bestimmungen des § 31 BDSG.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person bspw. einen Baufinan-
zierungskredit zurückzahlen wird, muss nicht der Wahrscheinlichkeit 
entsprechen, mit der sie eine Rechnung beim Versandhandel terminge-
recht bezahlt. Aus diesem Grund bietet die SCHUFA ihren Vertragspart-
nern unterschiedliche branchen- oder sogar kundenspezifische Score-
modelle an. Scorewerte verändern sich stetig, da sich auch die Daten, 
die bei der SCHUFA gespeichert sind, kontinuierlich verändern. So 
kommen neue Daten hinzu, während andere aufgrund von Speicher-
fristen gelöscht werden. Außerdem ändern sich auch die Daten selbst 
im Zeitverlauf (z. B. die Dauer des Bestehens einer Geschäftsbeziehung), 
sodass auch ohne neue Daten Veränderungen auftreten können.

Wichtig zu wissen: Die SCHUFA selbst trifft grundsätzlich keine Ent-
scheidungen. Sie unterstützt die angeschlossenen Vertragspartner le-
diglich mit ihren Auskünften und Profilbildungen in ihrem Risikoma-
nagement. Die Entscheidung für oder gegen ein Geschäft trifft hinge-
gen allein der direkte Geschäftspartner. Verlässt sich ein Vertragspart-
ner bei seiner Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung eines Vertragsverhältnisses maßgeblich auf das Scoring 
der SCHUFA, gelten ergänzend die Bestimmungen des Art. 22 DS-GVO. 
Das Scoring der SCHUFA kann in diesem Fall z. B. dabei helfen, alltägli-
che Kreditgeschäfte rasch abwickeln zu können; es kann unter Umstän-
den aber auch dazu führen, dass ein Vertragspartner eine negative, 
möglicherweise ablehnende Entscheidung über die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses trifft.

Weiterführende Informationen, wie ein Vertragspartner das Scoring der 
SCHUFA verwendet, können beim jeweiligen Vertragspartner eingeholt 
werden. Weitere Informationen zu Profilbildungen und Scoring bei der 
SCHUFA (z. B. über die derzeit im Einsatz befindlichen Verfahren) kön-
nen unter www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden.

Stand: Dezember 2023
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Sonderbedingung für die Nutzung des elektronischen Postfaches 

Stand: 10/2020 

Die Bank stellt dem Kunden ein elektronisches Postfach / eine 
elektronische Postbox zur Verfügung. Die Nutzung des elektro-
nischen Postfaches / der elektronischen Postbox setzt die Teil-
nahme des Kunden am Online-Banking-Angebot der Bank vo-
raus. Sind Gemeinschaftskonten betroffen, erfordert die Nut-
zung des elektronischen Postfaches / der elektronischen Post-
box den Abschluss einer Nutzungsvereinbarung mit allen Ge-
meinschaftskontoinhabern.  

Ab dem Abschluss der Nutzungsvereinbarung erfüllt die Bank 
die Unterrichtungs- und Informationspflichten, die sie aus der 
Geschäftsverbindung zum Kunden treffen, durch Einstellung 
von Dateien im PDF-Format in das elektronische Postfach / die 
elektronische Postbox des Kunden. Die Bank bleibt dazu be-
rechtigt, ihre Pflichten nicht durch Einstellung einer Datei in des 
elektronischen Postfaches / die elektronische Postbox, sondern 
durch postalischen Versand an den Kunden zu erfüllen, wenn 
sie dies unter Berücksichtigung des Kundeninteresses für 
zweckmäßig hält oder es aus rechtlichen Gründen erforderlich 
ist. 

Kunden, die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungs-
pflichten unterliegen, sollten sich bei einem Angehörigen der 

steuerberatenden Berufe informieren, was im Fall des Bezugs 
von elektronischen Dokumenten (z. B. Kontoauszügen) zur Er-
füllung dieser Pflichten zu beachten ist. 

Der Kunde kann die Nutzung des elektronischen Postfaches / 
der elektronischen Postbox jederzeit in Textform ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. Die Kontoauszüge werden ihm dann 
papierhaft zugestellt. 

Die Bank kann die Nutzung des Postfaches / der Postbox jeder-
zeit mit einer Frist von acht Wochen kündigen, es sei denn, es 
liegt ein wichtiger Grund vor, der sie zu einer außerordentlichen 
Kündigung berechtigen würde. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere dann vor, wenn es der Bank auch unter angemessener 
Berücksichtigung der Belange des Kunden unzumutbar er-
scheint, das elektronische Postfach / den elektronischen Post-
box-Dienst fortzusetzen. 

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Bank sowie die Sonderbedingungen für das Online-Banking. 
Der Wortlaut dieser Bedingungen kann in den Geschäftsräumen 
der Bank eingesehen werden. Auf Verlangen werden diese Be-
dingungen auch ausgehändigt oder zugesandt.  
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